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Vorbemerkung

In der Säule III der Baseler Rahmenvereinbarungen 
(Basel III), ergänzt durch die Capital Requirements Regu-
lation and Directive (CRR und CRD IV), wurden die  
Anforderungen an die regelmäßige Offenlegung qua-
litativer und quantitativer Informationen definiert. Die 
Schaffung von Transparenz bezüglich des regulatori-
schen Eigenkapitals der Institute und die Verbesserung 
der Marktdisziplin sind hierbei das Ziel.

Mit Inkrafttreten der CRR zum 1. Januar 2014  wurden  
die Anforderungen zur Offenlegung auf  europäischer 
Ebene vereinheitlicht. Mit dem vorliegenden  Bericht setzt 
die Deutsche Kreditbank AG (DKB) die Offenlegungs-
anforderungen nach Artikel 431 ff CRR in Verbindung 
mit § 26a KWG um.

Der Offenlegungsbericht wird als eigenständiger Be-
richt, parallel zum Geschäftsbericht der DKB als Einzel-
institut nach HGB-Rechnungslegung, veröffentlicht.  
Da die DKB eine wesentliche Tochter der Bayerischen 
Landesbank (BayernLB) ist, gilt eine erweiterte Offen-
legung der DKB auf Einzelbasis des Kreditrisiko-Standard-
ansatzes (KSA). Die Offenlegung der Bayerischen 
Landesbank als Konzerngruppe erfolgt auf Grundlage 
des auf internen Einstufungen basierenden Ansatzes 
(IRB-Ansatz).

Aufgrund der nachgelagerten Veröffentlichung des 
Offenlegungsberichtes erfolgt keine Berichterstattung 
über den vorliegenden Bericht im Rahmen der Prüfung 
durch den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017. 
Die Prüfung des Offenlegungsberichtes aus dem  
Vorjahr erfolgte ohne wesentliche Beanstandungen.

Hinweis:

Verweise auf den Jahresabschluss und Lagebericht der  
DKB bzw. des DKB-Konzerns beziehen sich auf den 
Stichtag 31. Dezember 2017, welche auf der Homepage 
der DKB veröffentlicht sind. Die DKB als Muttergesell-
schaft stellt innerhalb des DKB-Konzerns den domi-
nie renden Anteil dar. Die Konzernzahlen im Jahresab-
schluss und Lage bericht der DKB ergeben sich demnach 
im Wesentlichen aus der DKB. Die nachfolgenden 
Angaben beziehen sich, sofern nicht anders beschrie-
ben, auf das Einzel institut DKB. 

Die im Bericht enthaltenen quantitativen Angaben 
entsprechen grundsätzlich dem Stand des Meldestich-
tags zum Ultimo Dezember 2017. Davon abweichend 
erfolgen die Angaben zu den Kreditrisikoanpassungen 
auf Basis des festgestellten Jahresabschlusses. 

Aus technischen Gründen können in den Tabellen Run-
dungsdifferenzen +/– einer Einheit auftreten. 

Offenlegung durch die Institute 
(§ 26a KWG)

Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 wurde mit der BayernLB 
ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Zur Stär-
kung des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals wurde das 
Ergebnis der DKB in Höhe von 252 Mio. EUR vollständig 
dem Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g 
HGB zugeführt. In Relation zur Bilanzsumme in Höhe von 
77.323 Mio. EUR ergibt sich eine Kapital rendite vor 
Gewinnabführung und Zuführung nach § 340g HGB von 
0,33 %.

Ziele und Grundsätze des Risiko-
managements (Art. 435 CRR)

Die Anforderungen nach Art. 435 (1) CRR sind ebenfalls 
Gegenstand der Darstellung im Lagebericht nach § 289 
HGB. Der Lagebericht wurde vom Vorstand der DKB 
aufgestellt und nach Feststellung durch den Aufsichts-
rat auf der Homepage der DKB sowie im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Für weiterführende Informationen zu den Zielen und 
Grundsätzen des Risikomanagements der DKB wird auf 
den Lagebericht der DKB verwiesen.

Adressausfallrisiken, Beteiligungsrisiken, Marktpreis-
risiken, operationelle Risiken und Liquiditätsver-
teuerungsrisiken werden in der DKB den wesentlichen 
Risiken zugeordnet.

Aufbau- und ablauf organisatorische Umsetzung

Risikostrategie
Die Risikostrategie umfasst die Grundsätze und Teil-
strategien für die einzelnen Risikoarten. Die konkreten 
Bestandteile des Risikomanagementsystems (Methoden, 
Instrumente, Prozesse) werden im Risikohandbuch 
detailliert beschrieben.

Der Inhalt der Risikostrategie basiert auf der Geschäfts-
strategie und richtet sich nach der Group Risk Strategy 
Guideline sowie den geschäftsstrategischen Vorgaben, 
d. h. nach der Konzernrisikostrategie und den Teilrisiko-
strategien der BayernLB. Die Risikostrategie definiert 
die Ziele der Risikosteuerung in den wesentlichen 
Geschäftsaktivitäten und konkretisiert dabei die in der 
Geschäftsstrategie getroffenen Planungsprämissen 
hinsichtlich der Identifizierung, Steuerung und Überwa-
chung bedeutender Risiken. Die Risikostrategie erstreckt 
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sich über alle Geschäfte und wesentliche Risiken nach 
MaRisk AT 2.2 und 2.3.

Die Vorgaben der Risikostrategie zielen darauf ab, die 
Unternehmensziele auf Grundlage des angestrebten 
Risikoprofils im Zeitverlauf zu erfüllen und dabei ein 
ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Ertrag sowie 
die permanente Risikotragfähigkeit sicherzustellen. 
Damit bildet die Risikostrategie die Grundlage für die 
Gewährleistung der Risikotragfähigkeit.

Der Gesamtvorstand ist verantwortlich für die Festle-
gung und Umsetzung der Risikostrategie, überprüft sie 
anlassbezogen und passt sie gegebenenfalls an aktuelle 
Entwicklungen an. Im Rahmen der jährlichen Über-
prüfung und Aktualisierung wird die Risikostrategie 
sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats zur Kenntnis 
gebracht und mit diesen erörtert. Als wesentliche 
Vorgabe für Bankgeschäfte ist sie Teil der schriftlich 
fixierten Ordnung.

Die Risikostrategie legt entsprechend den MaRisk AT 4.2 
Tz. 2 konsistent zur Geschäftsstrategie die Grund haltung 
des DKB-Konzerns zur Risikoübernahme und zum Risiko-
management fest. Die Ableitung der Risikostrategie aus 
der Geschäftsstrategie ist Bestandteil des nach MaRisk AT  
4.2 Tz. 4 eingerichteten Strategieprozesses. In Ver bin-
dung mit der Geschäftsstrategie und der Risikotragfähig-
keitskonzeption beschreibt die Risikostrategie die 
Rahmenbedingungen für den internen Risikokapital-
allokations- und Planungsprozess. Im Rahmen der For-
mulierung der Risikotoleranzen für die einzelnen Risiko-
arten wird das bereitgestellte Risikokapital bestimmt und 
auf die Risikoarten verteilt. Dabei werden auch mögliche 
adverse Entwicklungen berücksichtigt. Die Höhe des 
bereitgestellten Risikokapitals dokumentiert die Risiko-
neigung des DKB-Konzerns.

Als Mitglied des BayernLB-Konzerns ist der DKB-Konzern 
in dessen konzernweite Risikosteuerung und Risikotrag-
fähigkeitskonzeption eingebunden. Der DKB-Konzern 
übernimmt grundsätzlich die geltenden Standards und 
Methoden der BayernLB. Wenn das Risikoprofil des DKB- 
Konzerns jedoch eine differenzierte Sichtweise erfor-
dert, werden eigene Verfahren und Methoden eingesetzt, 
die mit dem zentralen Risikocontrolling des BayernLB- 
Konzerns abgestimmt sind. Der DKB-Konzern folgt den 
Vorgaben der Konzernstrategie und der konzernweiten 
Teilrisikostrategien der BayernLB und ist darüber hinaus 
zur Einhaltung der konzernweit gültigen Guidelines 
verpflichtet. 

Organisation/Interne Risikoüberwachung  
und -berichterstattung
Der Risikoausschuss des Aufsichtsrats überwacht das 
vom Vorstand verantwortete Risikomanagement. Der 

Risikoausschuss befasst sich im Wesentlichen mit Fra-
gen im Zusammenhang mit der Geschäftsstrategie, der 
Risikostrategie und der Risikosituation. Weiterhin ent-
scheidet er über Kredite, die gemäß dem Gesetz über 
das Kreditwesen in der Zuständigkeit des Aufsichtsrates 
liegen, sowie über Kredite oberhalb der Kompetenz-
grenze des Vorstands.

Der Vorstand trägt die Verantwortung für die ordnungs-
gemäße Organisation des Risikomanagements und  
die Umsetzung der Risikostrategie im DKB-Konzern. Zur 
Erfüllung der ihm obliegenden Verantwortung für die 
Implementierung eines angemessenen und funktions-
tüchtigen Risikomanagementsystems hat der Vorstand 
eine Risikomanagementorganisation eingerichtet, zu 
der insbesondere die Festlegung und  Dokumentation 
der risikopolitischen Grundsätze gehört. Neben Regel-
ungen zur Aufbau- und Ablauforganisation sind 
entsprechend den MaRisk Prozesse zur Identifizierung, 
Beurteilung, Steuerung, Überwachung sowie Kommu-
nikation der Risiken festgelegt worden.

Die Überwachung der risikostrategischen Vorgaben für 
den Konzern hinsichtlich ihrer Zielerreichung sowie das 
Reporting erfolgt durch den Bereich Group Risk Control 
der BayernLB. Abweichungen von der Konzernrisiko-
strategie werden ad hoc an den Vorstand der DKB sowie 
den Vorstand der BayernLB gemeldet. Zudem bedürfen 
Geschäfte und Handlungen, die im Widerspruch zu  
der Konzernrisikostrategie stehen, der Zustimmung des 
Vorstands der BayernLB.

Management der Adressausfallrisiken

Definition
Adressausfallrisiken umfassen die Gefahr, dass ein 
Vertragspartner (Kreditnehmer, Emittent, Kontrahent) 
seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht oder nicht 
vollständig nachkommen kann, sowie das Verlust- und 
Wertveränderungsrisiko aus gestellten Sicherheiten. 
Darüber hinaus wird das Länderrisiko berücksichtigt. Es 
umfasst die Gefahr, dass sich aufgrund ökonomischer 
oder politischer Entwicklungen Restriktionen ergeben, 
die den Transfer von Finanzmitteln an ausländische 
Gläubiger beeinträchtigen. Der DKB-Konzern geht 
Adress ausfallrisiken im klassischen Kundengeschäft 
(Kreditrisiko) und in Form der Emittenten- und Kontra-
hentenrisiken sowie aus gruppeninternen Forderungen 
ein. Länderrisiken bestehen vornehmlich im Wertpapier- 
Portfolio bei ausländischen Emittenten. Im Hinblick 
auf das Gesamtportfolio sind diese nicht wesentlich. 
Kontrahentenrisiken in Form von Wiedereindeckungs-
risiken werden in sehr geringem Umfang vor allem 
zur Absicherung von Zinsrisiken und im besicherten 
Geldhandel eingegangen. Verbriefungen in Form von 
ABS- oder MBS-Konstruktionen oder der Kauf von 
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verbrieften Forderungen sind in der Bank keine zuge-
lassenen Produkte. Die Bank ist derartige Risiken nicht 
eingegangen.

Organisation
Das Management der Adressausfallrisiken ist eine 
gemeinschaftliche Aufgabe der Markt- und Marktfolge-
einheiten. In diesem Prozess übernimmt der Bereich 
„Kreditanalyse und Votierung“ die Marktfolgefunktion 
und ist zuständig für die Risikoanalyse, -bewertung 
und -steuerung bezüglich der risikorelevanten Engage-
ments. Weiterhin trägt er die Verantwortung für die 
laufende Bonitäts- und Transaktionsanalyse und gibt 
im Rahmen der Kreditgenehmigung das Votum der 
Marktfolge ab. Die Kreditkompetenzordnung regelt in 
Abhängigkeit vom zu genehmigenden Kreditvolumen, 
der Kundengruppe und der Ratingeinstufung die  
Zuständigkeit der verschiedenen Kompetenzträger. 

Problemkreditengagements verantwortet der Bereich 
„Kredit Risikobetreuung“ als Kompetenzträger für sämt-
liche Entscheidungen sowie der Vorgabe von Strategien 
und Gestaltungsspielräumen.

Risikostrategie
Das Risikomanagementsystem für Adressausfallrisiken 
wird in der Risikostrategie und im Risikotragfähigkeits-
handbuch beschrieben. Die Risikostrategie enthält die 
zur Geschäftsstrategie konsistente Planung und Vertei-
lung des Risikokapitals und Vorgaben zum Neugeschäft. 
Aus ihr leiten sich die Anforderungen an die Limitierung 
von Kreditrisiken ab. Die Geschäftsanweisungen präzi-
sieren diese Anforderungen.

Das Kreditgeschäft wird durch die Kreditpolitik geregelt, 
die die allgemeine Philosophie für das Kreditrisiko sowie 
die Methoden zur aktiven Steuerung des Risikos vorgibt. 
Die Kreditpolitik definiert wichtige organisatorische An-
forderungen, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
sowie Grundsätze für das Kreditrisikomanagement und 
gilt für alle Kreditgeschäfte.

Risikomessung 
Zur Messung der Adressenausfallrisiken auf Portfolio-
ebene verwendet der DKB-Konzern eine erweiterte, 
simulationsbasierte Variante des Kreditportfoliomodells 
CreditRisk+, welches durch die BayernLB programmiert 
und weiterentwickelt wurde. Das Kreditportfoliomodell 
berücksichtigt Konzentrationen und über ein Korrela-
tionsmodell die Abhängigkeiten zwischen Branchen und  
Kreditnehmern im Portfolio. Neben dem reinen Brutto- 
Exposure zum Zeitpunkt des Ausfalls werden bei der 
Modellierung auch gestellte Sicherheiten und die daraus  
erwarteten Erlösquoten zum Zeitpunkt des  Ausfalls 

berücksichtigt. Zusätzlich werden Effekte aus Rating-
migrationen und Unsicherheiten bei der Ermittlung von 
Verlustquoten einbezogen. Für Zwecke der Risikoana-
lyse werden zudem die Risikobeiträge der einzelnen 
Kreditnehmer zum unerwarteten Verlust des Gesamt-
portfolios ermittelt. 

Neben der Ausfallwahrscheinlichkeit wird das Adressen-
ausfallrisiko vor allem durch den zum Ausfallzeitpunkt 
ausstehenden Kreditbetrag sowie die prognostizierte 
Ver lustquote beeinflusst. Für beide Eingangsgrößen 
greift der DKB-Konzern auf selbstgeschätzte Parameter 
zurück. Für Banken, Länder und Kommunen werden 
Informationen der Rating Service Unit GmbH & Co. KG 
(RSU) genutzt. Das Portfoliomodell und die maßgeb-
lichen Parameter werden mindestens jährlich einer Vali-
dierung unterzogen.

Zur Beurteilung der Kundenbonität und somit zur Be-
stimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit setzt der DKB- 
Konzern im Rahmen des Kreditrisikomanagements vor 
allem die von der Sparkassen Rating und Risikosysteme 
GmbH (SR) angebotenen Risikoklassifizierungsverfahren 
ein. Weiterhin kommen Verfahren der RSU zur An-
wendung. Der Großteil der eingesetzten Ratingsysteme 
ist für die Berechnung der aufsichtsrechtlichen Eigen-
kapitalanforderungen im Rahmen der IRB-Konzern-
meldung der BayernLB zugelassen.

Risikobegrenzung
Zur Begrenzung kreditnehmerbezogener Risikokonzen-
trationen ist der DKB-Konzern in die konzernweite  
Limitierung von Adressrisikokonzentrationen gemäß 
Group Risk Customer Limitation Guideline des BayernLB- 
Konzerns eingebunden.

Um Risikokonzentrationen im Konzern frühzeitig identi-
fizieren zu können, zeigt der DKB-Konzern  Neugeschäfte 
und Erhöhungen, die das Bruttolimit einer Gruppe 
verbundener Kunden (GvK) nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 der 
CRR von 50 Mio. EUR überschreiten bzw. ausweiten,  
der BayernLB an. Bei Engagements mit einem Bruttolimit 
von mindestens 400 Mio. EUR auf Ebene des BayernLB- 
Konzerns erfolgen die Limitierung und die Zuteilung 
von Sublimiten durch die BayernLB. Die Höhe der Sub-
limite wird monatlich mit der BayernLB abgeglichen 
und die Auslastung überprüft.

Zusätzlich hat der DKB-Konzern zur internen Steuerung 
eine institutsspezifische Klumpenobergrenze auf Basis 
des Brutto-Kundenlimits für Gruppen verbundener Kun-
den in Höhe von 50 % der aktuellen Großkreditgrenze 
festgelegt.

Die Überwachung zur Einhaltung der Klumpenober-
grenzen erfolgt im operativen Geschäft laufend  
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im Rahmen des Kreditgenehmigungsprozesses. Bei 
Neukreditgenehmigung mit Überschreitung der inter-
nen Klumpenobergrenze ist für das Engagement im 
Rahmen der Kreditvorlage eine Strategie zu erarbeiten. 
Die Genehmigung erfolgt durch den Gesamtvorstand. 
Die Berichterstattung über GvK, die die Klumpenober-
grenze überschreiten, erfolgt quartalsweise durch den 
Bereich Risk Office an den Gesamtvorstand.

Ein weiteres zentrales Instrument zur  Risikobegrenzung 
ist die Hereinnahme und laufende Bewertung bank-
üblicher Sicherheiten. Das Sicherheitenportfolio des 
DKB-Konzerns besteht entsprechend der Kundens-
truktur überwiegend aus dinglichen Sicherheiten von 
Privatkunden, Wohnungsunternehmen und wohnwirt-
schaftlichen Investoren, kommunalen Gewährleistun-
gen und Bürgschaften sowie Forderungsabtretungen 
und Sicherungsübereignungen der Kundengruppe 
erneuerbare Energien. Sonstige relevante Sicherheiten 
haben nur eine geringe Bedeutung.

Der DKB-Konzern regelt die Zuständigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten für die Sicherheitenbearbeitung und 
-bewertung in seiner Sicherheitenpolitik – angelehnt 
an den Konzernstandard der BayernLB. Die Regelungen 
der Sicherheitenpolitik bilden die Grundlagen für die 
Inanspruchnahme regulatorischer Erleichterungen nach 
KWG und CRR und die Berücksichtigung der Sicherhei-
ten nach ökonomischen Interessen.

Management der Beteiligungsrisiken

Definition
Unter Beteiligungsrisiken werden Adressausfallrisiken 
aus Beteiligungspositionen zusammengefasst. Dabei 
handelt es sich um potentielle Wertverluste durch  
die Bereitstellung von Eigenkapital oder eigenkapital-
ähn lichen Finanzierungen (z. B. stille Einlagen) aus 
Haftungs risiken sowie Wertverluste aus Einzahlungs-
verpflichtungen oder Ergebnisabführungsverträgen. 
Kredite an Beteiligungen sind Bestandteil des Adress-
ausfallrisikos.

Organisation
Die Portfoliosteuerung des gesamten Anteils- und Betei-
ligungsbesitzes erfolgt durch den Vorstand.

Risikostrategie
Zur Ergänzung und Abrundung der Produkt- und Leis-
tungsfelder für die gemäß der Strategie der Bank defi-
nierten Kundengruppen sowie zur Erbringung interner 
Servicedienstleistungen für die DKB-Gruppe verfügt die 
DKB AG grundsätzlich über strategische Beteiligungen 
mit dem Ziel, die Wertschöpfungstiefe zu optimieren 

sowie bestehende Ertragsfelder auszubauen und neue 
Ertragsfelder zu erschließen. Die Beteiligungspolitik  
regelt die Grundsätze für das Eingehen von Eigenkapital-
risiken. Dabei strebt die DKB an, für alle Beteiligungen 
(ausgenommen Restrukturierungsgesellschaften) eine 
angemessene und nachhaltige Rentabilität nach Risiko 
zu erwirtschaften.

Risikomessung und -überwachung
Die laufende Überwachung und Steuerung der An-
teilseignerrisiken wird durch den Fachbereich Strategie 
& Beteiligungen wahrgenommen. In Abgrenzung zur 
Überwachung der Beteiligungsrisiken obliegt die Über-
wachung der Kreditrisiken aus an Tochterunternehmen 
gewährten Krediten der Engagement betreuenden 
Niederlassung als auch in der Marktfolgefunktion der 
Bereich „Kreditanalyse und Votierung“.

Die Auswirkungen der Beteiligungsrisiken auf die Risiko-
tragfähigkeit sind Bestandteil der monatlichen Risiko-
berichterstattung des Bereichs Risk Office. Darüber hinaus 
ist der Fachbereich Strategie & Beteiligungen zuständig 
für die laufende Berichterstattung an den Vorstand.  
Er erstellt ein vierteljährliches Reporting über die Beteili-
gungen. Dem Aufsichtsrat wird zudem ein jährlicher Be-
teiligungsbericht zur Kenntnis gegeben. Ergänzend wird 
der Aufsichtsrat über aktuelle Beteiligungsthemen in den 
regelmäßigen Sitzungen informiert. Über beteiligungs-
relevante Sachverhalte wird der Vorstand unverzüglich 
informiert.

Management der Marktpreisrisiken

Definition
Marktpreisrisiken sind definiert als potenzielle  Verluste 
aus Marktpreisveränderungen von Wertpapieren, 
Geld- und Devisenprodukten und Derivaten sowie der 
Veränderung von Zinsen und Währungskursen. Markt-
preisrisiken werden in Form der Zinsänderungsrisiken 
des Bankbuchs und des Wertpapierbestands eingegan-
gen. Währungsrisiken werden nicht aktiv eingegangen 
und resultieren im Wesentlichen aus einer Beteiligung, 
Rohstoff- und Verbriefungsrisiken bestehen nicht. Opti-
onsrisiken resultieren vor allem aus impliziten Optionen 
aus Kündigungsrechten im Kreditgeschäft nach § 489 
BGB und Zinsbegrenzungsvereinbarungen, die in  
der Messung des Zinsänderungsrisikos des Bankbuchs 
berücksichtigt werden. Darüber hinaus zählt das Net 
Interest Income Risk (NIIR) zu den Marktpreisrisiken. 
Es ist definiert als das Risiko einer Verringerung des 
Zinsüberschusses im Anlagebuch unter verschiedenen 
Zinsszenarien und auf Basis festgelegter Geschäfts-
entwicklungen über den Betrachtungszeitpunkt der 
nächsten zwölf Monate.
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Organisation
Die Überwachung der Marktpreisrisiken erfolgt handel-
sunabhängig im Bereich Risk Office. Neben den auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen an die Risikomessung 
und die Risikosteuerung stellt dieser Bereich das tägliche 
Reporting an die zuständigen Dezernenten und die 
wöchentliche bzw. monatliche Information des Vorstands 
sicher. Zudem ist er für die Marktgerechtigkeitsprüfung 
verantwortlich.

Der Bereich Treasury ist für das Management der Zins-
risiken aus dem zinstragenden Geschäft nach Vorgaben 
des Vorstands sowie für die Entwicklung von Zinsstra-
tegien und den Abschluss von Zinsderivaten zuständig. 
Der Fachbereich Kapitalmarkt des Bereichs Treasury ist 
verantwortlich für das Positionsmanagement der Eigen-
anlagen und die Überwachung der Wertentwicklungen 
der einzelnen Fonds.

Risikostrategie
Die Risikostrategie gibt die strategischen Grundsätze 
unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen 
und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für den 
Umgang mit Marktpreisrisiken vor. Marktpreisrisiken 
dürfen nur im Rahmen genehmigter Limite eingegangen 
werden, sie werden regelmäßig bewertet und überwacht.

Risikomessung
Die Berechnung des VaR für Marktpreisrisiken erfolgt auf 
Basis einer historischen Simulation mit einer Haltedauer 
von einem Tag und einem Konfidenzniveau von 99 %.  
In die Ermittlung des VaR gehen alle mit Marktrisiken  
be hafteten Positionen ein. Bei der Berechnung werden 
Zins-, Credit Spread-, Aktien- und Währungsrisiken 
berücksichtigt. Zusätzlich wird für das Depot-A (Wert-
papiergeschäft) als Teilmenge des Gesamtportfolios  
ein eigener VaR auf korrelierter Basis bestimmt, der die 
im Wertpapierbestand vorhandenen Zinsänderungs-,  
Credit Spread und Aktienrisiken berücksichtigt. Fremd-
währungsrisiken existieren im Wertpapierportfolio nicht. 

Neben dem Value-at-Risk für Marktpreisrisiken werden 
marktrisikospezifische Stresstests ermittelt. Das Stress-
testing erfolgt in Form von Sensitivitäts- oder Szenario-
analysen. Dabei werden historische und hypothetische 
Szenarien betrachtet. In die Stresstestanalysen werden 
alle relevanten Risikofaktoren (Zins-, Credit Spread-, 
Fremdwährungs- sowie Aktien-risiken) einbezogen. Für 
alle Positionen, die einem Aktienrisiko unterliegen,  
wird in einer zusätzlichen Analyse ein Kursrutsch simu-
liert. In Credit Spread Szenarien werden Ausweitungen 
der Credit Spreads unterstellt.

Eine zentrale Steuerungsgröße im Rahmen 
des Stress testprogramms des DKB-Konzerns ist der 

Zinsrisikokoeffizient entsprechend dem Rundschreiben  
11/ 2011 der BaFin. In diesen aufsichtsrechtlichen Sze-
narien eines Zinsshifts von ±200 Basispunkte wird der 
maximale Barwertverlust im Bankbuch auf 20 % der  
regulatorischen Eigenmittel der DKB begrenzt. Eine erste 
Eskalationsstufe in diesem Limitsystem besteht bei 18 %.

Ergänzend zum Zinsrisikokoeffizienten werden auch  
im BayernLB-Konzern einheitliche Szenarien zur Ver-
änderung der Zinskurve (Drehszenarien) sowie für die 
DKB institutsspezifische Zinsszenarien berechnet und 
limitiert.

Risikoüberwachung
Zur Überwachung der Marktpreisrisiken hat der DKB- 
Konzern ein zur Risikotragfähigkeitsrechnung konsisten-
tes Limitsystem auf Basis des Value-at-Risk (VaR) 
implementiert. Zusätzlich werden auch realisierte und 
unrealisierte Verluste aus marktwertbedingten Ver-
änderungen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
der Neubewertungsreserve nach IFRS limitiert. 

Die Einhaltung der Limite wird vom Bereich Risk Office 
täglich (Wertpapiere), wöchentlich (Bankbuch) bzw. 
 wöchentlich/monatlich (Stressszenarien) überwacht 
und fließt in das regelmäßige Reporting ein. Bei Limit-
überschreitungen bzw. einer drohenden Limitüber-
schreitung werden entsprechende Eskalationsmaßnah-
men eingeleitet. 

Management der operationellen Risiken

Definition
Operationelle Risiken sind in enger Anlehnung an die  
bankaufsichtsrechtliche Vorschriften der CRR als die 
Gefahr von unerwarteten Verlusten definiert, die durch 
menschliches Verhalten, Prozess- und Kontrollschwä-
chen, technologisches Versagen, Katastrophen oder 
durch externe Einflüsse hervorgerufen werden. Zu den  
wesentlichen operationellen Risiken zählen im DKB- 
Konzern Informationssicherheits-, Rechts- und Com-
pliance-, Betrugs-, Auslagerungs-, Modell- und Organisa-
tionsrisiken. Das Rechtsrisiko wird als die Gefahr von 
Verlusten, die aufgrund der Außerachtlassung des durch 
Rechtsvorschriften und Rechtsprechung vorgegebenen 
Rahmens infolge von Unkenntnis, nicht ausreichend 
sorgfältiger Rechtsanwendung oder nicht rechtzeitiger 
Reaktion auf eine Änderung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen definiert. Informationssicherheitsrisiken 
werden definiert als die Gefahr der Realisierung von 
Verlusten, die infolge von Verletzungen der Vertraulich-
keit, Verfügbarkeit, Integrität und Authentizität von 
Daten z.B. aufgrund eines durchgeführten Angriffs unter 
Ausnutzung von Schwachstellen in der IT-Infrastruktur 
eintreten.
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Organisation
Die Steuerung und Überwachung des operationellen 
Risikos erfolgt sowohl zentral im Bereich Risk Office als 
auch dezentral in den einzelnen kundenbetreuenden 
Bereichen und den Zentralbereichen. Die Verantwor-
tung für das Management operationeller Risiken obliegt 
dabei grundsätzlich dem Bereich Risk Office.

Der Vorstand erhält im Rahmen der Risikoberichterstat-
tung einen laufenden Überblick über die Höhe der ein-
getretenen Schadensfälle, beobachtbaren Häufungen 
sowie über die Entwicklung OpRisk-relevanter Indikato-
ren, wodurch eine zeitnahe und effektive Steuerung der 
operationellen Risiken gewährleistet wird. Zudem ist der 
DKB-Konzern in das gruppenweite Risikomanagement-
system und somit in das Reporting des BayernLB- 
Konzerns eingebunden. Danach werden Schadensfälle 
regelmäßig bzw. ad-hoc nach Überschreiten definierter 
Meldegrenzen an die BayernLB berichtet.

Risikostrategie
Die Behandlung von operationellen Risiken ist im An-
weisungswesen der DKB geregelt. Der Fokus im 
 Management operationeller Risiken liegt auf der früh-
zeitigen Erkennung der operationellen Risiken, um 
durch gezielte Maßnahmen die Verluste aus operatio-
nellen Risiken, die den Geschäftserfolg der Bank nach-
haltig beeinträchtigen können, soweit wie möglich  
zu minimieren.

Risikomessung
Die Ergebnisse aller zur Risikosteuerung und -über-
wachung eingesetzter  Methoden bzw. Verfahren gehen 
in die Berechnung einer angemessenen Kapitalanforde-
rung für mögliche Verluste aus operationellen Risiken 
ein. Dabei orientiert sich die Berechnung an den für den 
Standardansatz maßgeblichen Vorgaben der CRR. Zur 
Abdeckung operationeller Risiken hält der DKB-Konzern 
ausreichende Eigenmittel vor.

Im Rahmen des jährlichen Risikokapitalallokations-
prozesses (ICAAP) erfolgt eine Limitierung des Risiko-
kapitals.

Risikosteuerung und -überwachung
Zur Erfassung, Messung sowie Analyse und Beurteilung 
der Risikosituation setzt der DKB-Konzern verschiedene 
Instrumente und Methoden ein. Die Erfassung von Ver-
lustdaten ermöglicht es, Verlustereignisse zu identifizie-
ren, zu analysieren und zu bewerten, um Muster, Trends 
und Konzentrationen operationeller Risiken erkennen 
zu können.

Mit Hilfe von Gefährdungsanalysen ermittelt der Bereich 
Compliance Geldwäscherisiken und Risiken aus betrü-
gerischen Handlungen und entwickelt für identifizierte 
Risiken geeignete Präventionsmaßnahmen.

Im Rahmen der jährlich durchgeführten OpRisk-Szenario-
analyse werden unter Koordination des Bereichs Risk  
Office mit den verschiedenen Organisationseinheiten 
der Bank seltene, jedoch realistische und potentiell 
schwerwiegende operationelle Risiken ermittelt und 
bewertet. Die für den DKB-Konzern quantifizierten Sze-
narien sind inhaltlich überschneidungsfrei und geben 
eine realistische Einschätzung der möglichen operatio-
nellen Risiken wieder.

Als Ergänzung zur Verlustdatensammlung und zur 
OpRisk-Szenarioanalyse ermöglichen kritische Risiko-
indikatoren (Key Risk Indicators) frühzeitige Aussagen 
zu Trends und Häufungen in der Risikoentwicklung  
und erlauben es, Schwächen in den Geschäftsprozessen 
frühzeitig zu erkennen und unverzüglich Maßnahmen 
zu ergreifen. Die Bank steuert zudem ihre Risiken der 
operativen Geschäftskontinuität sowie die Bewältigung 
von Notfällen und Krisen über die Business Continuity 
Management Strategie (BCM-Strategie), welche Kern-
abläufe und Maßnahmen zur Fortführung und Wieder-
herstellung des Geschäftsbetriebs vorgibt.
 

Management der Liquiditätsrisiken

Definition
Liquiditätsrisiken umfassen das Risiko, gegenwärtige 
oder zukünftige Zahlungsverpflichtungen nicht voll-
ständig oder zeitgerecht erfüllen zu können. Zusätzlich 
werden erhöhte Kosten zur Aufrechterhaltung der 
Zahlungsfähigkeit dem Liquiditätsrisiko zugeordnet. 
Im Rahmen der Risikotragfähigkeitsrechnung werden 
Liquiditätsrisiken gemeinsam mit Reputationsrisiken 
betrachtet. 

Organisation
Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für die 
Messung und Steuerung der Liquiditätsrisiken. Er wird 
im Rahmen seiner wöchentlichen Vorstandssitzungen 
über die Liquiditätssituation unterrichtet und leitet 
daraus Maßnahmen zur Feinsteuerung der Liquiditäts-
risiken ab bzw. beauftragt die verantwortlichen Bereiche 
mit der Umsetzung. Das Asset Liability Comittee (ALCO) 
setzt sich aus dem Vorstand und den Bereichsleitern 
Treasury und Risk Office zusammen und überwacht auf 
Basis der vorgelegten Risikoberichte und Liquiditätsstatus 
die strategische Liquiditätssituation und erarbeitet mit-
tel- und langfristige Steuerungsmaßnahmen. Daneben 
existiert ein Notfallgremium, in dem zusätzlich zum 
ALCO die Bereichsleitung Unternehmensentwicklung 
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vertreten ist. Es tritt im Liquiditätsnotfall zusammen, 
beschließt Maßnahmen zur Überwindung des Notfalls 
und überwacht deren Durchführung.

Zur Sicherstellung einer konzerneinheitlichen Steue-
rung hat die BayernLB dem DKB-Konzern einen inhaltli-
chen und organisatorischen Rahmen für die Behand-
lung von Liquiditätsrisiken in Form von Group Treasury 
Principles und Group Risk Management Principles 
vorgegeben. 

Risikostrategie
Das Ziel des Liquiditätsrisikomanagements ist dem    - 
zu folge die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungs-
fähigkeit und die Einhaltung aller für die Liquiditäts-
ausstattung relevanten aufsichtlichen Vorschriften. 
Der Schwerpunkt des  Liquiditätsrisikomanagements 
liegt insbesondere auf der Prävention von Liqui di täts-
engpässen.

Risikomessung
Der Bereich Risk Office nimmt die unabhängige Risiko-
messung und Berichterstattung vor und eskaliert 
eventuelle Limitüberschreitungen. Mittels der Liquidi-
tätsübersichten erfolgen Analysen der Aktivseite, der 
Diversifikation der Passivseite und der Entwicklung des 
Liquiditätsdeckungspotentials.

Risikosteuerung und -überwachung
Die Überwachung der Liquiditätssituation erfolgt auf 
ökonomischer und aufsichtlicher Ebene. Dafür hat 
der DKB-Konzern verschiedene Limitsysteme, an die 
verschiedene Eskalationsstufen gekoppelt sind, imple-
mentiert. Über die Eskalationsmodelle wird sicherge-
stellt, dass Veränderungen der Liquiditätsausstattung 
des DKB-Konzerns frühzeitig entgegengewirkt werden 
kann.

Unternehmensführungsregelungen
Der Vorstand der DKB setzt sich aus 5 Mitgliedern, der 
Aufsichtsrat der DKB aus 16 Mitgliedern zusammen. 
Bei der Ermittlung von Bewerbern für die Besetzung 
einer Stelle im Vorstand und bei der Vorbereitung 
von Wahlvorschlägen für die Wahl der Mitglieder des 
Aufsichtsrats unterstützt der Nominierungsausschuss, 
welcher aus Mitgliedern des Aufsichtsrats besteht. 
Hierbei berücksichtigt der Nominierungsausschuss die 
Ausgewogenheit und Unterschiedlichkeit der Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Erfahrungen aller Mitglieder des 
betreffenden Organs, entwirft eine Stellenbeschreibung 
mit Bewerberprofil und gibt den mit der Aufgabe ver-
bundenen Zeitaufwand an.

Darüber hinaus unterstützt der Nominierungsausschuss 
den Aufsichtsrat bei der regelmäßigen, mindestens ein-
mal jährlich durchzuführenden Bewertung der Struktur, 
Größe, Zusammensetzung und Leistung des Vorstands 
und des Aufsichtsrats und spricht dem Aufsichtsrat ge-
genüber diesbezügliche Empfehlungen aus. Außerdem 
unterstützt der Nominierungsausschuss den Aufsichts-
rat bei der regelmäßigen, mindestens einmal jährlich 
durchzuführenden Bewertung der Kenntnisse, Fähig-
keiten und Erfahrung sowohl der einzelnen Vorstände 
und Mitglieder des Aufsichtsrats als auch des jeweiligen 
Organs in seiner Gesamtheit sowie bei der Erarbeitung 
einer Zielsetzung zur Vertretung des unterrepräsentier-
ten Geschlechts im Aufsichtsrat und einer Strategie zu 
deren Erreichung.

Darüber hinaus lehnt der DKB-Verhaltenskodex jede 
Form der Benachteiligung von Personen – insbesondere 
aufgrund von Alter, Geschlecht, Religion, Weltanschau-
ung, Rasse, ethnischer oder sozialer Herkunft, Behinde-
rung oder sexueller Identität und Orientierung – ab. Die 
DKB hält die Bestimmungen des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) ein und hat die Charta der 
Vielfalt unterzeichnet. Um die Diversität und Gleich-
stellung im Unternehmen, insbesondere in den Leitungs- 
und Aufsichtsfunktionen, weiter zu fördern, erfassen 
wir im Rahmen unseres Diversity Managements u. a. die 
Geschlechterverteilung sowie Altersstruktur in Füh-
rungspositionen (Aufsichtsrat, Vorstand, Mitarbeiter bis 
3. Managementebene), die Altersstruktur sowie Ge-
schlechterverteilung und Nationalität aller Beschäftig-
ten, Neueinstellungen über 55 Jahren, die Entwicklung 
von Teilzeitbeschäftigungen nach Geschlecht sowie den 
Anteil von Mitarbeitenden mit Behinderung. Über diese 
Indikatoren sowie Maßnahmen zur und den Status  
der Zielerreichung wird regelmäßig im Geschäftsbericht 
sowie der Entsprechenserklärung zum Deutschen Nach-
haltigkeitskodex (DNK) berichtet.

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat der DKB einen Risiko-
ausschuss gebildet, welcher sich aus 5 Mitgliedern des 
Aufsichtsrats zusammensetzt. Der Risikoausschuss tagt 
mindestens 4-mal im Jahr. Die wesentlichen Aufgaben 
des Risikoausschusses umfassen die Überwachung der 
Kreditvergaben, soweit dies gesetzlich (insbesondere 
nach dem KWG) oder durch die Geschäftsordnung 
vorgesehen ist sowie die Zuständigkeit für Angelegen-
heiten, die dem Risikoausschuss durch besondere 
Beschlüsse des Aufsichtsrats übertragen wurden. 
Zudem berät der Risikoausschuss den Aufsichtsrat zur 
aktuellen und zur künftigen Gesamtrisikobereitschaft 
und -strategie der DKB und unterstützt den Aufsichtsrat 
bei der Überwachung der Umsetzung dieser Strategie 
durch den Vorstand. Die Überwachung der Konditionen 
im Kundengeschäft sowie die Bestimmung von Art, 
Umfang, Format und Häufigkeit der Informationen, 
die der Vorstand dem Ausschuss und dem Aufsichtsrat 
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zum Thema Strategie und Risiko vorlegen muss, zählen 
ebenso zu dessen Aufgabengebiet. 

Die Informationspflichten bei Fragen des Risikos gegen-
über dem Vorstand und Aufsichtsrat werden nach den 
MaRisk AT 2.2 und 4.3.2 sowie den MaRisk BTR erfüllt.  

Konsolidierungskreis  
(Art. 436 CRR)

Die DKB ist ein in Deutschland zugelassenes Kredit-
institut mit Sitz in Berlin. Sie gilt aufsichtsrechtlich als ein 
Institut, auf welches die CRR anzuwenden ist. Die DKB 
sowie die zu konsolidierenden Tochterunternehmen 

sind als Teilkonzern DKB in den IFRS-Konzernabschluss 
der BayernLB mit einbezogen.

Bezüglich der Erläuterungen zum Konsolidierungskreis 
des BayernLB-Konzerns wird auf die Darstellung im  
Konzernabschluss der BayernLB sowie den Offenlegungs-
bericht der BayernLB als übergeordnetes Institut 
verwiesen.

Konsolidierungsmatrix
Nachstehende Tabelle zeigt die direkten im Jahres-
abschluss (Vollkonsolidierung oder Equity-Bewertung) 
berücksichtigten Unternehmen sowie ihre aufsichts-
rechtliche Behandlung. Die vollständigen Angaben zum 
Anteilsbesitz gemäß § 285 Satz 1 Nr. 11 HGB sind in den 
Erläuterungen zum Jahresabschlusses der DKB (Notes) 
veröffentlicht.

Konsolidierungsmatrix

Aufsichtsrechtliche Behandlung

Konsolidierung nach  
Rechnungslegungs- 

Standard (HGB)

Konsolidierung
Abzugs- 

methode

 risiko-
gewichtete 

Beteiligungen  Voll
 Equity- 

BewertungBeschreibung Name Voll Quotal

Kreditinstitute        

Finanzunternehmen DKB Finance GmbH    × ×  

Sonstige 
DKB Service GmbH    × ×  

DKB Grund GmbH    × ×  

Der aufsichtsrechtliche Konsolidierungskreis enthält 
alle konsolidierungspflichtigen Tochtergesellschaften. 
Auch auf übergeordneter Ebene ist die DKB mit ihren 
Tochter gesellschaften Teil des aufsichtsrechtlichen Kon-
solidierungskreises der BayernLB (§ 10a KWG). Folglich 
ist kein Abzug der Beteiligungsbuchwerte der Tochter-
gesellschaften von den Eigenmitteln erforderlich (Artikel 
36 CRR). 

Wesentliche Beteiligungen der DKB-Gruppe
Die DKB hält keine wesentlichen Beteiligungen. 
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Eigenmittel (Art. 437 CRR)

Die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel der DKB bestehen 
aus dem eingezahlten Grundkapital, den Rücklagen, 
dem zusätzlichen Kernkapital, dem Genussrechtskapital 
und den nachrangigen Verbindlichkeiten, die nach-
folgend mit ihren wichtigsten Merkmalen (Bedingungen 
und Konditionen) dargestellt werden.

Kernkapital
Das gezeichnete Kapital,  die Kapital- und Gewinnrück-
lagen sowie das zusätzliche Kernkapital sind nach Artikel 
28 CRR vollständig anrechenbar. Es bestehen Immateri-
elle Vermögenswerte, die  vom Kernkapital abgezogen 
werden.

Genussrechtskapital
Der Erwerb der Genussscheine erfolgt ausschließlich 
durch natürliche Personen oder juristische Personen 
ohne Beteiligungszusammenhang. Die Genussscheine 
wurden ohne Befristung begeben, die Bedingungen der 
Genussscheine enthalten keine Regelungen zur Tilgung. 
Das Kündigungsrecht steht ausschließlich der DKB als 
Emittentin zu. Die Verzinsung orientiert sich am Jahres-
überschuss sowie an der Cost Income Ratio eines jeden 
Kalenderjahres und steht daher nicht in einem direkten 
Bezug zur Bonität der DKB. Die von der DKB derzeit  
im Umlauf befindlichen Genussrechte erfüllen die 
Anforderungen des Artikels 63 CRR und können folglich 
dem Ergänzungskapital vollständig zugerechnet werden.

Nachrangige Verbindlichkeiten
Die nachrangigen Verbindlichkeiten der DKB sind ver-
traglich auf Basis von Standardverträgen ausgestattet. 
Im Falle des Konkurses oder der Liquidation der Bank 
erfolgt eine Rückerstattung erst nach Befriedigung aller 
nicht nachrangigen Gläubiger. Eine vorzeitige Rück-
zahlungsverpflichtung auf Verlangen der Gläubiger kann 
nicht entstehen. Nebenabreden bestehen nicht. Damit 
sind die Anforderungen des Artikels 63 CRR erfüllt und 
sämtliche Nachrangverbindlichkeiten sind anrechenbar. 
Gemäß CRR wird für Nachrangverbindlichkeiten mit 
Restlaufzeiten von weniger als 5 Jahren eine taggenaue 
Amortisierung und Anrechnung zugrunde gelegt. 

Im Jahr 2017 wurden Nachrangverbindlichkeiten in 
Höhe von 250 Mio. EUR aufgenommen.

Nachfolgende Tabelle stellt die Hauptmerkmale des 
gezeichneten Kapitals, des Genussrechtskapitals und 
der nachrangigen Verbindlichkeiten dar.
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Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente (Fortsetzung)
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DKB AG keine 0,36 1,00 1,00 1,00 21.10.2005 befristet 21.10.2019 Nein Nein Nein fest 4,065 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,80 5,00 4,99 5,00 21.10.2005 befristet 21.10.2019 Nein Nein Nein fest 4,065 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 0,44 1,00 1,00 1,00 10.03.2010 befristet 10.03.2020 Nein Nein Nein fest 6,000 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,75 4,00 3,99 4,00 12.03.2010 befristet 12.03.2020 Nein Nein Nein fest 6,000 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 2,28 5,00 4,98 5,00 13.04.2010 befristet 14.04.2020 Nein Nein Nein fest 6,000 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 0,94 2,00 1,99 2,00 12.05.2010 befristet 12.05.2020 Nein Nein Nein fest 6,000 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 2,41 5,00 4,96 5,00 02.06.2010 befristet 02.06.2020 Nein Nein Nein fest 5,670 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 2,51 5,00 4,95 5,00 07.07.2010 befristet 07.07.2020 Nein Nein Nein fest 5,560 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 2,55 5,00 4,96 5,00 21.07.2010 befristet 21.07.2020 Nein Nein Nein fest 5,550 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 0,54 1,00 1,00 1,00 07.09.2010 befristet 07.09.2020 Nein Nein Nein fest 5,240 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,07 2,00 1,99 2,00 07.09.2010 befristet 07.09.2020 Nein Nein Nein fest 5,240 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 2,85 5,00 4,97 5,00 09.11.2010 befristet 09.11.2020 Nein Nein Nein fest 5,430 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 2,94 5,00 4,95 5,00 14.12.2010 befristet 14.12.2020 Nein Nein Nein fest 5,950 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 4,89 8,00 7,97 8,00 20.01.2006 befristet 20.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,115 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,22 2,00 1,99 2,00 20.01.2006 befristet 20.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,115 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,23 2,00 1,99 2,00 25.01.2006 befristet 25.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,150 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,23 2,00 1,99 2,00 25.01.2006 befristet 25.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,150 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,23 2,00 1,99 2,00 25.01.2006 befristet 25.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,170 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 6,13 10,00 9,97 10,00 25.01.2006 befristet 25.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,150 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 4,30 7,00 6,96 7,00 27.01.2006 befristet 27.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,200 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 6,14 10,00 9,97 10,00 27.01.2006 befristet 27.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,190 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine Solo 22,29 50,00 50,00 50,00 24.03.2010 befristet 24.03.2020 Nein Nein Nein fest 6,050 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine Solo 100,00 100,00 100,00 100,00 26.03.2014 befristet 26.03.2024 Nein Nein Nein fest 4,780 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine Solo 100,00 100,00 100,00 100,00 02.05.2016 befristet 02.05.2031 Nein Nein Nein fest 4,388 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine Solo 100,00 100,00 100,00 100,00 14.06.2017 befristet 14.06.2032 Nein Nein Nein fest 3,809 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine Solo 150,00 150,00 150,00 150,00 14.12.2017 befristet 14.12.2027 Nein Nein Nein fest 2,720 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

  



12 | DKB Offenlegungsbericht zum 31. Dezember 2017 | Eigenmittel (Art. 437 CRR)

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente (Fortsetzung)

Angaben in Mio. EUR Angaben in Mio. EUR

Aufsichtsrechtliche Behandlung Kupons/Dividenden

Em
it

te
nt

IS
IN

A
nw

en
db

ar
es

  
Re

ch
t 

CRR Übergangs-
vorschriften

So
lo

/K
on

so
lid

ie
rt

/
be

id
e 

Eb
en

en

Ty
p

Re
gu

la
to

r. 
 

Ei
ge

nk
ap

it
al

 

N
om

in
al

be
tr

ag
 

A
us

ga
be

pr
ei

s

Rü
ck

na
hm

ep
re

is

N
ac

h 
Re

ch
nu

ng
s-

le
gu

ng

A
us

ga
be

da
tu

m
 

(U
rs

pr
un

g)

U
nb

ef
ri

st
et

 o
de

r 
be

fr
is

te
t

Fä
lli

gk
ei

ts
da

tu
m

 
(U

rs
pr

un
g)

O
pt

io
n 

de
r K

D
G

 
de

s 
Em

it
te

nt
en

O
pt

io
na

le
/b

ed
in

gt
e 

KD
G

-T
er

m
in

e

D
ar

au
ff

ol
ge

nd
e 

KD
G

-T
er

m
in

e

Fe
st

e 
od

er
 v

ar
ia

bl
e 

D
iv

id
en

de

Zi
ns

sa
tz

D
iv

id
en

de
ns

to
ps

Vollständig diskretionär, 
teilweise diskretionär 

oder zwingend

Zi
ns

er
hö

hu
ng

s-
kl

au
se

l/T
ilg

un
gs

-
an

re
iz

Ku
m

ul
at

iv
 o

de
r 

ni
ch

t k
um

ul
at

iv

W
an

de
lb

ar
 o

de
r 

ni
ch

t w
an

de
lb

ar

M
er

km
al

e 
 

A
bs

ch
re

ib
un

g

Po
si

ti
on

 im
 L

iq
ui

-
da

ti
on

sf
al

l

Ke
in

e 
Ü

be
rg

an
gs

-
m

er
km

al
e

mit nach
In zeitlicher 

Hinsicht
Hinsichtlich 
des Betrags

 
DKB AG

 
keine

de
ut

sc
h

Hartes  
Kernkapital

So
lo

 u
nd

 a
uf

 k
on

so
lid

ie
rt

er
 E

be
ne

 a
nr

ec
he

nb
ar

Gez. 
Kapital 339,30 339,30 keinen keinen EK kein

un-
befristet

kein Nein Nein Nein fest keinen Nein zwingend

vollständig 
diskretionär

Nein

w
ed

er
 k

um
ul

at
iv

 n
oc

h 
w

an
de

lb
ar

keine 

na
ch

ra
ng

ig
 g

eg
en

üb
er

 a
lle

n 
ni

ch
t n

ac
hr

an
gi

ge
n 

Po
si

tio
ne

n

Nein

DKB AG
DE000 

A0LHLZ4

Er
gä

nz
un

gs
ka

pi
ta

l

Genuss-
schein 26,78 26,78 26,78 26,78

Ve
rb

in
dl

ic
hk

ei
te

n 
zu

 fo
rt

ge
fü

hr
te

n 
A

ns
ch

af
fu

ng
sk

os
te

n

01.01.2007 kein Nein Nein Nein
4 % + variablen Anteil 

3 %–11 % Nein zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 0,07 2,00 1,99 2,00 06.03.2006 befristet 06.03.2018 Nein Nein Nein fest 4,170 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 0,53 3,00 2,97 3,00 19.11.2010 befristet 19.11.2018 Nein Nein Nein fest 5,200 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 0,36 1,00 1,00 1,00 21.10.2005 befristet 21.10.2019 Nein Nein Nein fest 4,065 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,80 5,00 4,99 5,00 21.10.2005 befristet 21.10.2019 Nein Nein Nein fest 4,065 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 0,44 1,00 1,00 1,00 10.03.2010 befristet 10.03.2020 Nein Nein Nein fest 6,000 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,75 4,00 3,99 4,00 12.03.2010 befristet 12.03.2020 Nein Nein Nein fest 6,000 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 2,28 5,00 4,98 5,00 13.04.2010 befristet 14.04.2020 Nein Nein Nein fest 6,000 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 0,94 2,00 1,99 2,00 12.05.2010 befristet 12.05.2020 Nein Nein Nein fest 6,000 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 2,41 5,00 4,96 5,00 02.06.2010 befristet 02.06.2020 Nein Nein Nein fest 5,670 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 2,51 5,00 4,95 5,00 07.07.2010 befristet 07.07.2020 Nein Nein Nein fest 5,560 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 2,55 5,00 4,96 5,00 21.07.2010 befristet 21.07.2020 Nein Nein Nein fest 5,550 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 0,54 1,00 1,00 1,00 07.09.2010 befristet 07.09.2020 Nein Nein Nein fest 5,240 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,07 2,00 1,99 2,00 07.09.2010 befristet 07.09.2020 Nein Nein Nein fest 5,240 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 2,85 5,00 4,97 5,00 09.11.2010 befristet 09.11.2020 Nein Nein Nein fest 5,430 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 2,94 5,00 4,95 5,00 14.12.2010 befristet 14.12.2020 Nein Nein Nein fest 5,950 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 4,89 8,00 7,97 8,00 20.01.2006 befristet 20.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,115 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,22 2,00 1,99 2,00 20.01.2006 befristet 20.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,115 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,23 2,00 1,99 2,00 25.01.2006 befristet 25.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,150 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,23 2,00 1,99 2,00 25.01.2006 befristet 25.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,150 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 1,23 2,00 1,99 2,00 25.01.2006 befristet 25.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,170 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 6,13 10,00 9,97 10,00 25.01.2006 befristet 25.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,150 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 4,30 7,00 6,96 7,00 27.01.2006 befristet 27.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,200 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine 6,14 10,00 9,97 10,00 27.01.2006 befristet 27.01.2021 Nein Nein Nein fest 4,190 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine Solo 22,29 50,00 50,00 50,00 24.03.2010 befristet 24.03.2020 Nein Nein Nein fest 6,050 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine Solo 100,00 100,00 100,00 100,00 26.03.2014 befristet 26.03.2024 Nein Nein Nein fest 4,780 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine Solo 100,00 100,00 100,00 100,00 02.05.2016 befristet 02.05.2031 Nein Nein Nein fest 4,388 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine Solo 100,00 100,00 100,00 100,00 14.06.2017 befristet 14.06.2032 Nein Nein Nein fest 3,809 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

DKB AG keine Solo 150,00 150,00 150,00 150,00 14.12.2017 befristet 14.12.2027 Nein Nein Nein fest 2,720 % Nein zwingend zwingend Nein keine Nein

  



13 | DKB Offenlegungsbericht zum 31. Dezember 2017 | Eigenmittel (Art. 437 CRR)

Während der aufsichtsrechtlichen Übergangszeit vom 
1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2021 ermitteln sich die 
Eigenmittel wie folgt:

Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit

Stichtag 31.12.2017 Betrag in Mio. EUR 

Hartes Kernkapital: Instrumente und Rücklagen  

1 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 339

 Grundkapital 339

 Agio 0

2 Einbehaltene Gewinne 682

3
Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen, zur Berücksichtigung nicht realisierter  
Gewinne und Verluste nach den anwendbaren Rechnungslegungsstandards) 1.414

3a Fonds für allgemeine Bankrisiken 330

4
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 3 zuzüglich des mit ihnen verbundenen Agios, 
dessen Anrechnung auf das CET1 ausläuft k. A.

 Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 1. Januar 2018 k. A.

5 Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag in konsolidiertem CET1) k. A.

5a
Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller vorhersehbaren Abgaben  
oder Dividenden k. A.

6 Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen Anpassungen 2.766

Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen  

7 Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag) k. A.

8 Immaterielle Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steuerschulden) (negativer Betrag) –5

9 In der EU: leeres Feld  

10

Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, ausgenommen derjenigen,  
die aus temporären Differenzen resultieren (verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die 
Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) (negativer Betrag) k. A.

11
Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten Geschäften zur Absicherung von 
Zahlungsströmen k. A.

12 Negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge k. A.

13 Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus verbrieften Aktiva ergibt (negativer Betrag) k. A.

14
Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste aus zum beizulegenden 
Zeitwert bewerteten eigenen Verbindlichkeiten k. A.

15 Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage (negativer Betrag) k. A.

16
Direkte und indirekte Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des harten Kernkapitals 
(negativer Betrag) k. A.

17

Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine 
Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel 
künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) k. A.

18

Direkte und Indirekte Positionen des Instituts In Instrumenten des harten Kernkapitals von Unter-
nehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % 
und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) k. A.
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Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit

Stichtag 31.12.2017 Betrag in Mio. EUR 

19

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals 
von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält  
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) k. A.

20 In der EU: leeres Feld  

20a

Forderungsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risikogewicht von 1.250 % zuzuordnen ist,  
wenn das Institut als Alternative jenen Forderungsbetrag vom Betrag der Posten des harten Kern-
kapitals abzieht k. A.

20b davon: qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors (negativer Betrag) k. A.

20c davon: Verbriefungspositionen (negativer Betrag) k. A.

20d davon: Vorleistungen (negativer Betrag) k. A.

21

Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen 
resultieren (über dem Schwellenwert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden,  
wenn die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) (negativer Betrag) k. A.

22 Betrag, der über dem Schwellenwert von 15 % liegt (negativer Betrag) k. A.

23
davon: direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von 
Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält k. A.

24 In der EU: leeres Feld  

25
davon: von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären  
Differenzen resultieren k. A.

25a Verluste des laufenden Geschäftsjahres (negativer Betrag) k. A.

25b Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten Kernkapitals (negativer Betrag) k. A.

26
Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR- 
Behandlung unterliegen k. A.

26a
Regulatorische Anpassungen im Zusammenhang mit nicht realisierten Gewinnen und Verlusten 
gemäß Artikel 467 und 468 k. A.

 davon: … Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Verluste 1 k. A.

 davon: … Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Verluste 2 k. A.

 davon: … Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Gewinne 1 k. A.

 davon: … Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Gewinne 2 k. A.

26b
Vom harten Kernkapital in Abzug zu bringender oder hinzuzurechnender Betrag In Bezug auf zusätz-
liche Abzugs- und Korrekturposten und gemäß der Vor-CRR-Behandlung erforderliche Abzüge 1

 davon: … k. A.

27
Betrag der von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringenden Posten, der das 
zusätzliche Kernkapital des Instituts überschreitet (negativer Betrag) k. A.

28 Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) insgesamt –4

29 Hartes Kernkapital (CET1) 2.762

Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente  

30 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 50

31 davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Eigenkapital eingestuft 50

32 davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Passiva eingestuft k. A.

33
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 4 zuzüglich des mit ihnen verbundenen Agios, 
dessen Anrechnung auf das AT1 ausläuft k. A.

 Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 1. Januar 2018 k. A.



15 | DKB Offenlegungsbericht zum 31. Dezember 2017 | Eigenmittel (Art. 437 CRR)

Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit

Stichtag 31.12.2017 Betrag in Mio. EUR 

34

Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählende Instrumente des qualifizierten Kernkapitals 
(einschließlich nicht in Zelle 5 enthaltener Minderheitsbeteiligungen), die von Tochterunternehmen 
begeben worden sind und von Drittparteien gehalten werden k. A.

35 davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft k. A.

36 Zusätzliches Kernkapital (AT1) vor regulatorischen Anpassungen 50

Zusätzliches Kernkapital (AT1): regulatorische Anpassungen  

37
Direkte und indirekte Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals 
(negativer Betrag) k. A.

38

Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die 
eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel 
künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) k. A.

39

Direkte und Indirekte Positionen des Instituts In Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von 
 Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält  
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) k. A.

40

Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von 
 Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält  
(mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) k. A.

41

Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR- 
Behandlung und Behandlungen während der Übergangszeit unterliegen, für die Auslaufregelungen 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten (d. h. CRR-Restbeträge) k. A.

41a

Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom harten Kernkapital 
in Abzug zu bringende Posten während der Übergangszeit gemäß Artikel 472 der Verordnung (EU)  
Nr. 575/2013 k. A.

 
davon: Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. materielle Zwischenverluste (netto), Immaterielle 
Vermögenswerte, Ausfälle von Rückstellungen für zu erwartende Verluste usw. k. A.

41b

Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom Ergänzungskapital 
in Abzug zu bringende Posten während der Übergangszeit gemäß Artikel 475 der Verordnung (EU)  
Nr. 575/2013 k. A.

 

davon: Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. Überkreuzbeteiligungen an Instrumenten des  
Ergänzungskapitals, direkte Positionen nicht wesentlicher Beteiligungen am Kapital anderer Unter-
nehmen der Finanzbranche usw. k. A.

41c
Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu bringender oder hinzuzurechnender Betrag in Bezug auf 
zusätzliche Abzugs- und Korrekturposten und gemäß der Vor-CRR-Behandlung erforderliche Abzüge –1

 davon: … mögliche Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Verluste k. A.

 davon: … mögliche Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Gewinnes k. A.

 davon: … Korrekturposten nach Artikel 481 (3) CRR –1

42
Betrag der von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringenden Posten, der das 
 Ergänzungskapital des Instituts überschreitet (negativer Betrag) k. A.

43 Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) insgesamt k. A.

44 Zusätzliches Kernkapital (AT1) 49

45 Kernkapital (T1 = CET1 + AT1) 2.811
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Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit

Stichtag 31.12.2017 Betrag in Mio. EUR 

Ergänzungskapital (T2): Instrumente und Rücklagen  

46 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 548

47
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 5 486 (4) zuzüglich des mit ihnen verbundenen 
Agios, dessen Anrechnung auf das T2 ausläuft k. A.

 Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 1. Januar 2018 k. A.

48

Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte Eigenmittelinstrumente (einschließlich 
nicht in den Zellen 5 bzw. 34 enthaltener Minderheitsbeteiligungen und AT1-Instrumente), die von 
Tochterunternehmen begeben worden sind und von Drittparteien gehalten werden k. A.

49 davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft k. A.

50 Kreditrisikoanpassungen k. A.

51 Ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen Anpassungen 548

Ergänzungskapital (T2): regulatorische Anpassungen  

52
Direkte und indirekte Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des Ergänzungskapitals und 
nachrangigen Darlehen (negativer Betrag) k. A.

53

Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen 
der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel 
dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) k. A.

54

Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachran-
gigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche 
 Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) k. A.

54a davon: neue Positionen, die keinen Übergangsbestimmungen unterliegen k. A.

54b davon: Positionen, die vor dem 1. Januar 2013 bestanden und Übergangsbestimmungen unterliegen k. A.

55

Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachran-
gigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche 
 Beteiligung hält (abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) k. A.

56

Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behand-
lung und Behandlungen während der Übergangszeit unterliegen, für die Auslaufregelungen gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten (d. h. CRR-Restbeträge) k. A.

56a

Vom Ergänzungskapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom harten Kernkapital in 
Abzug zu bringende Posten während der Übergangszeit gemäß Artikel 472 der Verordnung (EU)  
Nr. 575/2013 k. A.

 
davon: Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. materielle Zwischenverluste (netto), immaterielle 
Vermögenswerte, Ausfälle von Rückstellungen für zu erwartende Verluste usw. k. A.

56b

Vom Ergänzungskapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom zusätzlichen Kernkapital 
in Abzug zu bringende Posten während der Übergangszeit gemäß Artikel 475 der Verordnung (EU)  
Nr. 575/2013 k. A.

 

davon: Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. Überkreuzbeteiligungen an Instrumenten des zusätz-
lichen Kernkapitals, direkte Positionen nicht wesentlicher Beteiligungen am Kapital anderer Unter-
nehmen der Finanzbranche usw. k. A.

56c
Vom Ergänzungskapital in Abzug zu bringender oder hinzuzurechnender Betrag In Bezug auf zusätz-
liche Abzugs- und Korrekturposten und gemäß der Vor-CRR-Behandlung erforderliche Abzüge k. A.

 davon: … mögliche Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Verluste k. A.

 davon: … möglicher Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Gewinne k. A.

 davon: … k. A.

57 Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T2) insgesamt k. A.

58 Ergänzungskapital (T2) 548
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Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit

Stichtag 31.12.2017 Betrag in Mio. EUR 

59 Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + T2) 3.359

59a

Risikogewichtete Aktiva in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung und Behandlungen 
 während der Übergangszeit unterliegen, für die Auslaufregelungen gemäß der Verordnung (EU)  
Nr. 575/2013 gelten (d. h. CRR-Restbeträge) k. A.

 

davon: … nicht vom harten Kernkapital in Abzug zu bringende Posten (Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 
Restbeträge) (Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. von der künftigen Rentabilität abhängige 
 latente Steueransprüche, verringert um entsprechende Steuerschulden, indirekte Positionen in eige-
nen Instrumenten des harten Kernkapitals usw.) k. A.

 

davon: … nicht von Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten (Verordnung 
(EU) Nr. 575/ 2013, Restbeträge) (Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. Überkreuzbeteiligungen an 
Instrumenten des Ergänzungskapitals, direkte Positionen nicht wesentlicher Beteiligungen am Kapital 
anderer Unternehmen der Finanzbranche usw.) k. A.

 

davon: … nicht von Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten (Verordnung (EU) 
Nr. 575/ 2013, Restbeträge) (Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. indirekte Positionen in Instru-
menten des eigenen Ergänzungskapitals, indirekte Positionen nicht wesentlicher Beteiligungen am 
Kapital anderer Unternehmen der Finanzbranche, indirekte Positionen wesentlicher Beteiligungen am 
Kapital anderer Unternehmen der Finanzbranche usw.) k. A.

60 Risikogewichtete Aktiva insgesamt 32.084

Eigenkapitalquoten und -puffer  

61 Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags)  8,61

62 Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags  8,76

63 Gesamtkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags  10,47

64

Institutsspezifische Anforderung an Kapitalpuffer (Mindestanforderung an die harte Kernkapitalquote 
nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe a, zuzüglich der Anforderungen an Kapitalerhaltungspuffer und 
antizyklische Kapitalpuffer, Systemrisikopuffer und Puffer für systemrelevante Institute  
(G-SRI oder A-SRI), ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 401

65 davon: Kapitalerhaltungspuffer 401

66 davon: antizyklischer Kapitalpuffer k. A.

67 davon: Systemrisikopuffer k. A.

67a davon: Puffer für global systemrelevante Institute (G-SRI) oder andere systemrelevante Institute (A-SRI) k. A.

68
Verfügbares hartes Kernkapital für die Puffer (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungs-
betrags) 0,76

69 [in EU-Verordnung nicht relevant] k. A.

70 [in EU-Verordnung nicht relevant] k. A.

71 [in EU-Verordnung nicht relevant] k. A.

Eigenkapital und Eigenkapitalpuffer  

72

Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Kapitalinstrumenten von Unternehmen der  
Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält  
(weniger als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 20

73

Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unter-
nehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält  
(weniger als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) 24

74 In der EU: leeres Feld  

75

Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen 
resultieren (unter dem Schwellenwert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn 
die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) k. A.
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Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit

Stichtag 31.12.2017 Betrag in Mio. EUR 

Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital  

76
Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen,  
für die der Standardansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze) k. A.

77
Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Ergänzungskapital im Rahmen 
des Standardansatzes 386

78
Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen,  
für die der auf internen Beurteilungen basierende Ansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze) k. A.

79
Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Ergänzungskapital im Rahmen 
des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes k. A.

Eigenkapitalinstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten (anwendbar vom 01.01.2013–01.01.2022)  

80 Derzeitige Obergrenze für CET1-Instrumente, für die die Auslaufregelungen gelten k. A.

81
Wegen Obergrenze aus CET1 ausgeschlossener Betrag  
(Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) k. A.

82 Derzeitige Obergrenze für AT1-Instrumente, für die die Auslaufregelungen gelten k. A.

83
Wegen Obergrenze aus AT1 ausgeschlossener Betrag  
(Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) k. A.

84 Derzeitige Obergrenze für T2-lnstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten 247

85
Wegen Obergrenze aus T2 ausgeschlossener Betrag  
(Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) k. A.
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Die in der CRR geforderte vollständige Abstimmung 
der relevanten Bilanzpositionen mit den aufsichtsrecht-
lichen Kapitalpositionen ist in der folgenden Tabelle 
dargestellt. Die Daten basieren auf den Bilanzpositionen 

des testierten Jahresabschlusses 2017 sowie den auf-
sichtsrechtlichen Meldungen zu den Eigenmitteln per 
31. Dezember 2017.

Überleitungsrechnung vom geprüften Abschluss zu den Eigenmitteln

in Mio. EUR

Handelsbilanz zum 31.12.2017

Eigenmittel zum 
Meldestichtag 

31.12.2017

Passivposition Bilanzwert Überleitung
Hartes  

Kernkapital 
Zusätzliches  
Kernkapital

Ergänzungs-
kapital

9. Nachrangige Verbindlichkeiten 608 86 0 0 522

10. Genussrechtskapital 27 0 0 0 27

11.
Instrumente des zusätzlichen 
aufsichtsrechtlichen Kernkapitals 50 0 0 49 0

12. Fonds für allgemeine Bankrisiken 582 252 330 0 0

13.  Eigenkapital 0 0 0 0 0

a) gezeichnetes Kapital 339 0 339 0 0

b) Kapitalrücklage 1.414 0 1.414 0 0

c) Gewinnrücklagen 0 0 682 0 0

  ca) Sicherheitsrücklage 242 0 0 0 0

 cd) andere Rücklagen 440 0 0 0 0

 d) Bilanzgewinn 0 0 0 0 0

Sonstige Überleitungskorrekturen     

   Immaterielle Vermögensgegenstände (Art. 36 (1) 
Buchst. b, 37 CRR)  –5 0 0

  Übergangsvorschriften (Art. 476 bis 478, 481 CRR)  1 0 0

Summe 338 2.762 49 548

Der oben stehende Überleitungsbetrag in Höhe von  
338 Mio. EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Aufgliederung der Überleitung

Bezeichnung Betrag in Mio. EUR

Abzug aus der Amortisierung nachrangiger Verbindlichkeiten (Artikel 476 bis 478, 481 CRR) 72

Abzug anteiliger Zinsen/Agien 14

Zuführung Fonds für allgemeine Bankrisiken (§ 340g HGB) 252

Summe 338
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Eigenmittelanforderungen  
(Art. 438 CRR)

Die Angaben zur Angemessenheit der Eigenmittel  sind 
im Risiko- und Chancenbericht des Lageberichtes unter 
dem Kapitel Aufsichtliche Kapitaladäquanz dargestellt. 
Artikel  438  Absatz  1 Buchstabe b) CRR besitzt für die  

DKB AG keine Relevanz. Für die Berechnung der risiko-
gewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko 
wendet die DKB AG den KSA an. Die Eigenmittelanfor-
derungen für Marktrisikopositionen sind in der DKB 
AG nur für Währungsrisiken relevant und werden nach 
der Standardmethode ermittelt. Die Bewertung des 
operationellen Risikos sowie die Anpassung der Kredit-
bewertung für OTC-Derivate erfolgen jeweils nach den 
aufsichtsrechtlich vorgegebenen Standardmethoden.

Eigenmittelanforderungen

 Betrag in Mio. EUR 

Adressausfallrisiken  

Zentralstaaten oder Zentralbanken 0

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 1

Öffentliche Stellen 1.621

Multilaterale Entwicklungsbanken 0

Internationale Organisationen 0

Institute 114

Unternehmen 16.271

Mengengeschäft 4.551

Durch Immobilien besicherte Positionen 7.190

Ausgefallene Positionen 839

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 50

Gedeckte Schuldverschreibungen 78

Verbriefungspositionen 0

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 0

OGA 92

Sonstige Posten 19

Risiken aus Beteiligungswerten  

Standardansatz 66

Marktrisiko des Handelsbuchs  

Standardansatz 0

Operationelle Risiken  

Standardansatz 1.192

Anpassung der Kreditbewertung (CVA)  

Standardansatz (CVA-Charge) 0

Gesamt 32.084

Der Gesamtrisikobetrag der Marktpreisrisiken betrug 
zum Stichtag 31. Dezember 2017 insgesamt 47 Mio. EUR 
und lag damit unterhalb der Bagatellgrenze von zwei 
Prozent der haftenden Eigenmittel. Marktpreisrisiken 

unterhalb der Bagatellgrenze sind gemäß Artikel 351 
CRR nicht mit Eigenkapital zu unterlegen. Des  Weiteren 
bestanden zum Stichtag keine Vorleistungs- und 
Abwicklungs risiken.
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Kapitalpuffer (Art. 440 CRR)

Die Ermittlung des institutsindividuellen antizyklischen 
Kapitalpuffers erfolgt nach den aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben. Die folgenden Tabellen stellen die geogra-
phische Verteilung der für die Berechnung des Kapital-
puffers wesentlichen Kreditrisikopositionen sowie die 

Ermittlung des institutsindividuellen antizyklischen 
Kapitalpuffers zum 31. Dezember 2017 dar. 

Die DKB unterschreitet den Schwellenwert von 2 % 
der wesentlichen Risikopositionen in grenzüberschrei-
tenden Portfolien und rechnet diese gemäß Artikel 2 
(5) Buchstabe b) der EU-VO 1152/2014 ihrem Sitzland 
Deutschland zu.

 

in Mio. EUR
Allgemeine Kredit-

risikopositionen
Risikopositionen 
im Handelsbuch
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positionen Eigenmittelanforderungen
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Deutschland 45.444 – – – – – 2.332 – – 2.332  100,00  0,00

TOTAL 45.444 – – – – – 2.332 – – 2.332 – –

 

in Mio. EUR  

Gesamtforderungsbetrag 32.084

Institutsspezifische Quote des antizyklischen Kapitalpuffers 0

Anforderung an den institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer 0

Anforderungen zum  
Gegen parteienausfallrisiko  
(Art. 439 CRR)

Kapitalallokation/Zuteilung von Obergrenzen 
für  Kredite an Kontrahenten
Handelsgeschäfte, insbesondere derivative Geschäfte, 
dürfen in der DKB nur mit Kontrahenten abgeschlossen 
werden, die auf der Kontrahentenliste aufgeführt sind. 
Änderungen der Kontrahentenliste werden durch den 
Bereich Treasury vorgeschlagen und müssen vom  
Vorstand genehmigt werden. In der DKB gibt es  keine  
separate Kapitalallokation sowie Limitierung für  
Ausfallrisiken gegenüber Kontrahenten mit derivativen 
Positionen. Beides erfolgt im Rahmen des einheitlich 
gültigen Limitierungsprozesses für Adressausfallrisiken. 
Darüber hinaus gelten die aufsichtsrechtlichen sowie 

internen Regelungen zur Steuerung von Großkrediten 
bzw. Klumpenrisiken.

Risikoreduzierende Maßnahmen
Im Handelsgeschäft mit Derivaten werden üblicher-
weise Rahmenverträge abgeschlossen, die Regelungen 
zur Handhabung des Abschlusses und der Abwicklung 
der Handelsgeschäfte enthalten. Dabei handelt es 
sich bspw. um Regelungen zur Stellung von Sicherhei-
ten für den Ausgleich von Marktwertschwankungen 
(„Margining“), Anforderungen an die zu akzeptierenden 
Sicherheiten oder Vorgehensweisen bei Geschäften, die 
über zentrale Kontrahenten abgewickelt werden. Das 
aktuelle wirtschaftliche Risiko wird dadurch auf den ver-
traglich vereinbarten Freibetrag bzw. einen noch nicht 
erreichten Mindesttransferbetrag reduziert. Sämtliche 
hereingenommenen Sicherheiten werden technisch 
erfasst. Neu abgeschlossenes Derivategeschäft wird den 
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geltenden Bestimmungen gemäß über zentrale Kontra-
henten abgewickelt („gecleart“) und entsprechend  
besichert. Die derivativen Instrumente sind in die bereits 
dargestellten Steuerungssysteme für Marktpreis- und 
Adressausfallrisiken integriert.

Korrelation von Marktpreis- und 
 Kontrahentenrisiken
Kontrahentenrisiken werden als Teil der Adressenaus-
fallrisiken getrennt von den Marktpreisrisiken erfasst. 
Dies gilt auch für Adressenausfallrisiken aus derivativen 
Geschäften. 

Im Rahmen des Risikotragfähigkeitsreportings erfolgt 
eine Aggregation der Risikoarten entsprechend  
den konzerneinheitlichen Vorgaben der BayernLB ohne 
Berücksichtigung von Korrelationen zwischen den 
Risikoarten.

Aufstockung von Sicherheitsbeträgen bei 
 Rating-Herabstufungen
Die DKB hat keine derivativen OTC-Geschäfte abge-
schlossen, bei denen bei Herabstufung des externen 
Ratings der DKB bzw. der BayernLB vertraglich eine 
Stellung oder Erhöhung eines Sicherheitenbetrages 
vorgesehen ist.

Derivative Adressausfallrisikopositionen und 
Aufrechnungspositionen

Positive Wiederbeschaffungswerte

in Mio. EUR

Positive Wieder-
beschaffungswerte 

vor Aufrechnung und 
Sicherheiten

Aufrechnungs-
möglichkeiten

anrechenbare 
 Sicherheiten

Positive Wieder-
beschaffungswerte 

nach Aufrechnung und 
Sicherheiten

Zinsbezogene Kontrakte 13,5 – – –

Summe 13,5 – – –

Die Tabelle zeigt die positiven Wiederbeschaffungswerte, 
definiert als positive Brutto-Marktwerte der Derivate vor 
Add On. Die DKB hält keine Nettingvereinbarungen und 

Sicherheiten, welche zu einer entsprechenden Reduk-
tion der positiven Wiederbeschaffungswerte führen 
würden.

Kontrahentenausfallrisiko

in Mio. EUR Laufzeitmethode 
Marktbewertungs-

methode Standardmethode internes Modell

Kontrahentenausfallrisiko – 79,5 – –

Das Kontrahentenausfallrisiko der Derivate wird durch 
den Kreditäquivalenzbetrag abgebildet, welcher sich 
aus den positiven Wiederbeschaffungswerten zuzüglich 
dem Add On ermittelt. Der Kreditäquivalenzbetrag  
wird nach der aufsichtsrechtlich vorgegebenen Markt-
bewertungsmethode berechnet.

Absicherungsgeschäfte mit Kreditderivaten, die als 
Bürgschaften behandelt werden und daher aufsichts-
rechtlich als außerbilanzielle Positionen in die Eigen-
kapitalunterlegung eingehen, waren zum Stichtag 
31. Dezember 2017 nicht im Bestand der DKB. Ebenso 
bestanden keine Handelsbuchpositionen in Kredit-
derivaten zum vorgenannten Offenlegungsstichtag. 
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Kreditrisikoanpassungen  
(Art. 442 CRR)

Das Kreditvolumen wird nachfolgend nach kreditrisiko-
tragenden Instrumenten, geografischen Hauptgebieten, 
Hauptbranchen und Restlaufzeiten unterteilt. Dabei 
bilden die quantitativen Angaben für das gesamte 
Kreditportfolio das maximale Kreditrisiko für die DKB ab. 
Beteiligungsinstrumente werden hierbei nicht berück-
sichtigt, da diese gesondert offengelegt werden.

Der Gesamtbetrag der Risikopositionen ergibt sich aus 
den Buchwerten der risikotragenden Instrumente nach 
Wertberichtigung und vor Anrechnung von Kreditrisiko-
minderungstechniken. Bei derivativen Instrumenten 
wird der Kreditäquivalenzbetrag abgebildet.

Die folgende Tabelle zeigt auf Basis der aufsichtsrecht-
lich gemeldeten Daten die Stichtags- und Jahres-
durchschnittswerte der gesamten Risikopositionen, 
aufgeschlüsselt nach den für den KSA vorgegebenen 
Risikopositionsklassen.

Bruttokreditvolumen nach Risikopositionsklassen

in Mio. EUR

Jahresdurchschnitts-
betrag der  

Risikopositionen
Stichtagsbetrag der 

Risikopositionen

Zentralstaaten oder Zentralbanken 4.795 5.666

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 12.938 13.290

Öffentliche Stellen 11.927 11.916

Multilaterale Entwicklungsbanken 204 204

Internationale Organisationen 314 314

Institute 2.457 2.345

Unternehmen 20.479 20.529

Mengengeschäft 18.192 18.730

Durch Immobilien besicherte Positionen 21.474 21.362

Ausgefallene Positionen 659 686

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 38 35

Gedeckte Schuldverschreibungen 750 768

Organismen für gemeinsame Anlagen 103 92

Sonstige Positionen 26 29

Gesamt 94.356 95.967

Die nachfolgenden Tabellen stellen den Gesamtbetrag 
der Positionswerte nach geografischen Hauptgebieten, 
vertraglichen Restlaufzeiten und Branchen dar.

Die Zuordnung der Risikopositionen zu den geografi-
schen Gebieten (Art. 442 d CRR) erfolgt anhand des 
Landes, dem die wirtschaftlichen Risiken der an den 
Kreditnehmer gewährten Kredite zuzuordnen sind. Die 
geografische Verteilung des Kreditportfolios zeigt,  
dass die Kreditvergabe der DKB auf das Inland konzent-
riert ist.
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Bruttokreditvolumen nach Regionen

in Mio. EUR Risikopositionen nach Regionen 

Risikopositionsklassen im KSA Deutschland
EWR ohne 

Deutschland sonstige Gesamt

Zentralstaaten und Zentralbanken 5.382 284 0 5.666

Regionale und lokale Gebietskörperschaften 13.290 0 0 13.290

Öffentliche Stellen 11.856 60 0 11.916

Multilaterale Entwicklungs-banken 0 204 0 204

internationale Organisationen 0 252 62 314

Institute 2.185 151 10 2.345

Unternehmen 20.175 175 179 20.529

Mengengeschäft 18.450 132 148 18.730

Durch Immobilien besicherte Positionen 21.087 251 25 21.362

Ausgefallene Positionen 683 2 1 686

Mit besonderem Risiko verbundene Positionen 35 0 0 35

Gedeckte Schuldverschreibungen 241 441 86 768

Organismen für gemeinsame Anlagen 0 92 0 92

Sonstige Positionen 29 0 0 29

Gesamt 93.413 2.044 510 95.967

Bruttokreditvolumen nach Restlaufzeiten

in Mio. EUR Risikopositionen nach Restlaufzeiten 

Risikopositionsklassen im KSA täglich fällig
≥ 0 Jahre  

bis ≤ 1 Jahr
> 1 Jahr  

bis ≤ 5 Jahre
> 5 Jahre,  

ohne Laufzeit Gesamt

Zentralstaaten und Zentralbanken 5.133 17 410 106 5.666 

Regionale und lokale Gebietskörperschaften 1.254 974 2.023 9.039 13.290 

Öffentliche Stellen 555 279 1.037 10.046 11.916 

Multilaterale Entwicklungsbanken  0 196 8 204 

internationale Organisationen  97 164 53 314 

Institute 234 1.858 114 139 2.345 

Unternehmen 2.780 476 1.000 16.273 20.529 

Mengengeschäft 12.453 222 980 5.075 18.730 

Durch Immobilien besicherte Positionen 270 73 677 20.343 21.362 

Ausgefallene Positionen 149 35 43 460 686 

Mit besonderem Risiko verbundene Positionen  0 0 35 35 

Gedeckte Schuldverschreibungen 0 0 533 235 768 

Organismen für gemeinsame Anlagen  0 0 92 92 

Sonstige Positionen  0 0 29 29 

Gesamt 22.828 4.029 7.177 61.933 95.967 
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Bruttokreditvolumen nach Hauptbranchen

in Mio. EUR Risikopositionen nach Hauptbranchen 
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5.133 

 
0 

 
0 
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533 

 
0 

 
0 

 
0 
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5.666 

Regionale und lokale  
Gebietskörperschaften 0 1.855 0 0 0 11.388 0 35 1 11 13.290 

Öffentliche Stellen 636 2.469 117 6.868 0 83 0 966 668 108 11.916 

Multilaterale  
Entwicklungsbanken 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 

internationale Organisationen 0 0 252 0 0 62 0 0 0 0 314 

Institute 2.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.345 

Unternehmen 0 11.911 293 3.713 1.454 0 16 2.037 227 878 20.529 

 davon KMU 0 11.019 257 3.693 1.434 0 0 1.510 104 544 18.561 

 davon KMU-P 0 68 24 157 154 0 0 85 0 72 560

Mengengeschäft 0 202 90 344 496 0 16.029 1.187 28 355 18.730 

 davon KMU 0 202 90 344 496 0 118 1.187 28 354 2.818 

 davon KMU-P 0 202 90 344 496 0 118 1.184 28 354 2.816

Durch Immobilien besicherte 
Positionen 0 53 168 11.843 1.034 0 6.631 1.346 3 284 21.362 

 davon KMU 0 50 165 11.830 1.016 0 10 1.295 3 250 14.619 

 davon KMU-P 0 12 70 5.607 243 0 10 531 3 166 6.641

Ausgefallene Positionen 0 253 1 96 62 0 129 86 3 56 686 

Mit besonderem Risiko  
verbundene Positionen 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 

Gedeckte  
Schuldverschreibungen 754 0 14 0 0 0 0 0 0 0 768 

Organismen für  
gemeinsame Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 

Sonstige Positionen 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29 

Gesamt 9.072 16.743 936 22.864 3.045 12.066 22.804 5.721 931 1.784 95.967
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Angaben zur Risikovorsorge
Alle Kreditengagements unterliegen einer regelmäßi-
gen Überprüfung. Dabei wird ermittelt, inwieweit eine 
teilweise oder vollständige Uneinbringlichkeit der 
ausstehenden Forderungen vorliegt. Sobald der DKB 
Informationen bekannt werden, welche auf eine negati-
ve Änderung der Risikoeinschätzung des Engagements 
oder der Sicherheiten hindeuten, erfolgt eine außer-
ordentliche Überprüfung der Forderungen.

Bei einer Leistungsstörung unterscheidet die DKB zwi-
schen folgenden Stufen:

„überfällig“
Als „überfällig“ gilt ein Schuldner, wenn dieser seinen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber der DKB nicht 
oder verspätet nachkommt. Gemäß Artikel 178 CRR 
gilt ein Schuldner als „überfällig“, wenn dieser seinen 
Zahlungsverpflichtungen über einen Zeitraum bis 
maximal 90 Tagen nicht nachgekommen ist und sowohl 
der absolute Betrag von EUR 100 als auch die relative 
Grenze von 2,5% des Gesamtobligos des Schuldners 
durchgehend überschritten wurde. 

„notleidend“
Als „notleidend“ gelten Forderungen, bei denen der 
Schuldner seinen Kapitaldienst nachhaltig nicht erbrin-
gen kann. Für derartige Forderungen wird die Notwen-
digkeit einer Risikovorsorge geprüft. 

Für weiterführende Informationen zu den angewandten 
Ansätzen und Methoden der Risikovorsorgeermittlung 
wird auf die Darstellungen im Jahresabschluss der DKB 
zur Risikovorsorge im Kreditgeschäft verwiesen.

Entwicklung der Risikovorsorge
Die Ermittlung der Risikovorsorge erfolgt nach den Vor-
gaben des Rechnungslegungsstandards IFRS, welche, 
sofern zulässig, ebenfalls für den HGB-Einzelabschluss 
maßgeblich sind.

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Risikovorsorge im 
Kreditgeschäft für das Geschäftsjahr 2017. Mit Verweis 
auf den Artikel 442 h) CRR wurde auf eine Aufteilung der  
PortWB auf die Risikopositionsklassen verzichtet und 
diese stattdessen bei der Risikopositionsklasse Unter-
nehmen berücksichtigt.

Entwicklung der Risikovorsorge

in Mio. EUR

Anfangs-
bestand per 
01.01.2017 Zuführung Auflösung Verbrauch

Wechselkurs-
bedingte 

und sonstige 
 Veränderungen

Endbestand 
per  

31.12.2017

Einzelwertberichtigungen 383 137 65 200 0 255 

Rückstellungen im Kreditgeschäft 10 7 1 0 –5 12 

Portfoliowertberichtigungen 64 65 30 0 0 99 
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Nachfolgende Tabellen stellen die Verteilung der über-
fälligen und notleidenden Forderungen auf die Haupt-
branchen und geografischen Hauptgebieten dar. Dabei 
erfolgt der Ausweis der Risikopositionen vor Abzug  
der Risikovorsorge.

Notleidende und überfällige Forderungen nach Hauptbranchen

in Mio. EUR Risikopositionen Endbestand
Nettobetrag aus  

Zuführungen/Auflösungen

Direkt- 
abschrei-

bungen

Eingänge 
auf  

abge-
schriebe-
ne Forde-

rungenBranchen
Not-

leidend
Über-
fällig EWB PortWB

Rückstel-
lungen EWB PortWB

Rückstel-
lungen

Banken 0 0 0 0 0 0 0 

Energie- und Wasserver-
sorgung, Entsorgung, Bergbau 
und Gewinnung 207 54 34 6 43 6 1 

Finanz- und Versicherungs-
dienstleitungen 1 0 1 0 0 0 0 

Grundstücks- und  
Wohnungswesen 106 19 38 0 6 0 1 

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei und Aquakultur 46 18 12 0 2 0 0 

Öffentliche Haushalte 0 0 0 0 0 0 0 

Privatpersonen 188 13 87 0 –2 0 11 

Erbringung von wirtschaft-
lichen Dienstleistungen 95 24 45 0 16 0 7 

Verkehr und Lagerei,  
Nachrichtenübermittlung 3 0 1 0 1 0 0 

Sonstige 89 2 38  6 6  0 1  

Gesamt 736 131 255 99 12 72 35 6 21 12 

Notleidende und überfällige Forderungen nach geografischen Hauptgebieten

in Mio. EUR Risikopositionen Endbestand
Nettobetrag aus  

Zuführungen/Auflösungen

Direkt- 
abschrei-

bungen

Eingänge 
auf  

abge-
schriebe-
ne Forde-

rungenRegion
Not-

leidend
Über-
fällig EWB PortWB

Rückstel-
lungen EWB PortWB

Rückstel-
lungen

Deutschland 730 130 252 12 73 6 21 

EWR 4 1 2 0 –1 0 0 

Sonstige 1 0 1  0 0  0 0  

Gesamt 736 131 255 99 12 72 35 6 21 12 
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KSA-Forderungsklassen  
(Art. 444 CRR)

Für die Beurteilung der Bonität im KSA werden,  sofern 
vorhanden, externe Ratings der Ratingagenturen 
„Standard & Poor’s“ und „Moody’s“ herangezogen. Beide 
Ratingagenturen sind für alle Risikopositionsklassen  
des KSA nominiert. 

Die Übertragung der Bonitätsbeurteilung einer  Emission 
auf die Forderung erfolgt auf Basis eines systemtech-
nisch unterstützten Ableitungssystems, dass den 
Anforderungen nach Artikel 139 CRR entspricht. Grund-
sätzlich wird jeder Forderung ein Emissionsrating, bzw. 
sofern dieses nicht vorhanden ist, ein Emittentenrating 

zugeordnet. Falls kein Rating zugewiesen werden kann, 
wird die Forderung wie eine unbeurteilte Risikoposition 
behandelt. 

Die Zuordnung der externen Bonitätsbeurteilungen zu 
den Bonitätsstufen erfolgt auf Basis der von der Euro-
päischen Bankenaufsichtsbehörde EBA veröffentlichten 
Standardzuordnung.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtsumme der 
KSA-Positionswerte vor und nach Berücksichtigung 
von Kreditrisikominderungstechniken. Bei der Ermitt-
lung der unten dargestellten Risikopositionswerte sind 
sowohl Rechnungslegungsaufrechnungen (Wertberich-
tigungen) als auch Kreditkonversionsfaktoren (CCF)  
berücksichtigt. Die Tabelle beinhaltet keine Beteiligungs- 
und Verbiefungspositionen.

Gesamtbetrag der Positionswerte vor und nach Kreditrisikominderungstechniken

in Mio. EUR Gesamtbetrag der Positionswerte im KSA 

Risikogewicht in %  vor Kreditrisiko minderung nach Kreditrisiko minderung

0 20.686 24.423

10 753 753

20 11.094 8.734

35 18.413 18.413

50 2.614 2.614

75 6.494 6.423

100 18.512 16.720

150 471 459

Gesamt 79.036 78.539

Verwendung von Kreditrisiko-
minderungstechniken  
(Art. 453 CRR)

Die Sicherheitenpolitik, welche vom Vorstand erlassen 
wird, definiert die in der DKB anerkannten Sicherheiten 
sowie deren Verfahren zur Hereinnahme und Über-
wachung. Die DKB berücksichtigt Kreditrisikominde-
rungstechniken in Form von Bareinlagen (finanzielle 
Sicherheiten), Immobilien (physische Sicherheiten) und 
Bürgschaften/ Garantien (Garantien). Dabei kommt für 
die Anrechnung finanzieller Sicherheiten die umfassen-
de Methode gemäß Artikel 223 CRR zur Anwendung. 
Bei den Gewährleistungsgebern, welche von der DKB 
risikomindernd angerechnet werden, handelt es sich im 
Wesentlichen um öffentliche Gewährleistungsgeber 

(Zentralregierungen, Regionalregierungen, örtliche 
Gebietskörperschaften). 

Bei bestimmten Geschäftsarten schließt die DKB Rahmen-
verträge ab, welche als Bestandteil Aufrechnungs-
vereinbarungen für gegenseitige Forderungen und Ver-
bindlichkeiten enthalten können. Beispiele für solche 
Rahmenverträge sind der Deutsche Rahmenvertrag für 
Finanztermingeschäfte oder der Deutsche Rahmen-
vertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte. Diese Verein-
barungen sehen ein Verrechnungsrecht vor, sofern 
vorab definierte Bedingungen eingetreten sind (z. B. 
Vertragsbeendigung auf Grund von Insolvenz). 

Für weiterführende Informationen zur Bearbeitung,  
Bewertung, Überwachung und Management von 
Sicherheiten wird auf den Jahresabschluss und den 
Lagebericht der DKB verwiesen.
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Nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung finanzieller 
und physischer Sicherheiten sowie Garantien auf die 
Risikopositionsklassen.

Gesamtbetrag der besicherten Risikopositionswerte

31.12.2017 
in Mio. EUR

Finanzielle  
Sicherheiten

Gewährleistungen 
 und Kreditderivate

physischen  
Sicherheiten

Zentralstaaten oder Zentralbanken 513 53 0

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften 0 3.554 0

Öffentliche Stellen 0 140 0

Multilaterale Entwicklungsbanken 0 0 0

Internationale Organisationen 0 0 0

Institute 0 291 0

Unternehmen 1 0 0

Mengengeschäft 0 0 0

Durch Immobilien besicherte Positionen 0 0 21.363

Ausgefallene Positionen 0 0 126

Mit besonders hohen Risiken verbundene Positionen 0 0 0

Gedeckte Schuldverschreibungen 0 0 0

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitäts-
beurteilung 0 0 0

OGA 0 0 0

Beteiligungspositionen 0 0 0

Sonstige Posten 0 0 0

Gesamt 514 4.038 21.488

Beteiligungen im Anlagebuch 
(Art. 447 CRR)

Entsprechend der Geschäftsstrategie der DKB lassen 
sich die Beteiligungsportfolios in kundengruppen-
unterstützende Beteiligungen/Servicebeteiligungen 
und Restrukturierungs-gesellschaften unterteilen. 

Kundengruppenunterstützende Beteiligungen/
Servicebeteiligungen
Diese Kernbeteiligungen dienen der Ergänzung und 
Abrundung der Produkt- und Leistungsfelder der 
DKB für die gemäß der Strategie der Bank definierten 
Kundengruppen sowie der Erbringung interner Service-
dienstleistungen. Strategisch strebt die Bank an, die 
Wertschöpfungskette zu optimieren sowie bestehende 

Ertragsfelder auszubauen und neue Ertragsfelder zu 
erschließen.

Restrukturierungsgesellschaften
Bei diesen Nicht-Kernbeteiligungen verfolgt die DKB 
das Ziel des Abbaus unter Vermeidung von Vermögens-
schäden. 

Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze
Die Bewertung der Beteiligungen erfolgt entsprechend 
den handelsrechtlichen Vorschriften. 
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Die nachfolgende Tabelle stellt sämtliche Beteiligungen 
der DKB auf Basis des Jahresabschlusses 2017 dar. 

Wertansätze für Beteiligungsinstrumente

in Mio. EUR Vergleich

Gruppen von Beteiligungsinstrumenten Buchwert
Beizulegender Zeit-

wert (Fair Value) Börsenwert

Handelsrechtliche Beteiligungen 
– börsengehandelte Positionen 0,00 0,00 0,00

Handelsrechtliche Beteiligungen 
– nicht börsennotiert 51 58 –

Nicht-handelsrechtliche Beteiligungen („neue“ Beteiligungen) 
– börsengehandelte Positionen (Aktien im Anlagebuch) 0,00 0,00 0,00

Nicht-handelsrechtliche Beteiligungen („neue“ Beteiligungen) 
– nicht börsennotiert (Investmentanteile) 107 141 –

Gesamtsumme 158 199 0,00

Realisierte/unrealisierte Gewinne und Verluste aus Be-
teiligungen im Geschäftsjahr 2017 werden nachfolgend 
aufgezeigt.

 

Unrealisierter Gewinn/Verlust

in Mio. EUR
Realisierter Gewinn/Verlust 

aus Verkauf/Abwicklung Insgesamt
Davon im Ergänzungskapital 

berücksichtigte Beträge

Gesamt 5 41 0

Marktpreisrisiken (Art. 445 CRR)

Für die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für 
Marktpreisrisiken verwendet die DKB  die aufsichts-
rechtlich vorgegebene Standardmethode. 

Entsprechend der Geschäftsstrategie der DKB wurden  
in 2017 keine Geschäfte mit Handelsbuchbezug getätigt, 
so dass nur im Anlagebuch Eigenmittelanforderungen 
für Marktpreisrisiken in Form von Fremdwährungs risiken 
zu erfüllen sind. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 
besteht eine Risikoposition  i. H. v. 46,9 Mio. EUR, aus der 
Eigenmittel anforderungen von 3,8 Mio. EUR resultieren 
würden. Wegen der Unterschreitung der Bagatellgrenze 
gemäß Artikel 351 CRR ist keine Unterlegung mit Eigen-
mitteln erforderlich.

Zinsänderungsrisiko im 
 Anlagebuch (Art. 448 CRR)

Die Messung des ökonomischen  Zinsänderungsrisikos 
des Anlagebuchs erfolgt über ein auf historischen Zeit-
reihen basierendes Value at Risk Modell (VaR-Modell). 
Für die barwertige Berechnung des Anlagebuchs 
werden sämtliche zinssensitiven Positionen des Anlage-
buchs einzelgeschäftsbasiert oder mittels  Aggregation 
in einer Zinsbindungsbilanz erfasst. Einlagen und 
Konto korrentkredite mit einer unbestimmten Kapital- 
und Zinsbindung werden modelliert. Optionale Zins-
änderungsrisiken aus eingeräumten Kündigungsrechten 
für Darlehensnehmer oder für Einleger werden über ge-
sonderte Optionspreismodelle abgebildet. Unbefristete 
Eigenmittel bleiben gemäß aufsichtsrechtlicher Vorgabe 
unberücksichtigt. Die Einhaltung der Limite wird vom 
Bereich Risk Office regelmäßig überwacht. 
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Aus regulatorischer Sicht wird wöchentlich der Einfluss 
von Zinsschocks (Zinsveränderungen von +200 bzw. 
–200 Basispunkten) auf den wirtschaftlichen Wert des 
Anlagebuchs simuliert. Die Einhaltung des Grenzwerts 
dieser aufsichtsrechtlichen Zinsschock-Szenarien 
steuert die DKB über ein Limitsystem, welches bereits 
frühzeitig die Risiken begrenzt und Eskalationspro-
zesse auslöst. Der Bereich Risk Office berichtet im 
Rahmen der wöchentlichen Vorstandssitzung und 
des monatlichen Risikoberichts über die Auslastung 
des Limits. Ergänzend dazu werden wöchentlich die 

Barwertver änderungen in institutsspezifischen Zins-
szenarien überwacht. 

Für weiterführende Informationen zur Bewertung, 
Überwachung und zum Management von Zinsände-
rungsrisiken wird auf den Jahresabschluss sowie den 
Punkt Marktpreisrisiken im Risiko- und Chancenbericht 
des Lageberichtes der DKB per 31. Dezember 2017 
 verwiesen. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 ergeben 
sich folgende Werte:

Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

31.12.2017  
in Mio. EUR Zinsschock +200 Basispunkte Zinsschock –200 Basispunkte 

Berechnete Ertrags-/Barwertänderung –294 –39

 
Das Szenario eines unterstellten plötzlichen Zins-
anstieges um 200 Basispunkte war das gesamte Jahr 
das Szenario mit den größten Auswirkungen. Für 
weitere Informationen wird auf die Entwicklung der 
Marktpreisrisiken auf Anlagebuchebene im vorge-
nannten Risiko- und Chancenbericht der DKB verwie-
sen.

Die berechneten Barwertveränderungen liegen im 
Verhältnis zu den haftenden Eigenmitteln zum Stich-
tag deutlich unterhalb der 20 Prozent-Grenze. Folglich 
besteht kein überproportionales Zinsänderungsrisiko 
in der DKB.

Verbriefungen (Art. 449 CRR)

Im Geschäftsjahr 2017 bestanden keine Positionen aus 
Verbriefungen.

Operationelles Risiko  
(Art. 446 CRR)

Zum operationellen Risiko verweisen wir auf die Aus-
führungen des Kapitels „Management der operationel-
len Risiken“ in diesem Bericht.

Vergütungspolitik (Art. 450 CRR)

Den Offenlegungsanforderungen zur Vergütungspolitik 
der DKB gemäß Artikel 450 CRR wird in einem separaten 
Bericht Rechnung getragen, welcher auf der Homepage 
der DKB AG veröffentlicht wird.
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Belastete und unbelastete 
 Vermögenswerte (Art. 443 CRR)

Belastete Vermögenswerte sind grundsätzlich bilanzielle 
und außerbilanzielle Vermögensgegenstände, die bei 
besicherten Refinanzierungsgeschäften und sonstigen 
besicherten Verbindlichkeiten als Sicherheit eingesetzt 
werden und die der DKB nicht uneingeschränkt zur 
Verfügung stehen.

Die Belastung von Vermögenswerten bei der DKB 
resultiert in erster Linie aus Refinanzierungsaktivitäten, 
welche hauptsächlich mit durch Kreditsicherheiten 
 unterlegten Refinanzierungen (wie z. B. Pfandbriefen)  
in Verbindung stehen.

Darüber hinaus betreibt die DKB noch wertpapierbe-
sicherte Pensionsgeschäfte und stellt Barsicherheiten  
im Rahmen des Clearings für Zinsderivate.

Die DKB hat mit allen Gegenparteien, aus denen be-
lastete Vermögenswerte resultieren, Besicherungsver-
einbarungen abgeschlossen, sofern diese sich nicht 
aus den Pfandbriefprogrammen der Bank ergeben. 
Die als Sicherheiten hinterlegten Vermögenswerte 

stehen zweckgebunden spezifischen Verbindlichkeiten 
gegenüber. Die Höhe der als Sicherheiten genutzten 
Vermögenswerte richtet sich nach der Höhe der zu besi-
chernden Verbindlichkeit sowie der Art der Besicherung, 
wobei die Sicherheiten einem festgelegten Bewertungs-
abschlag unterworfen sind. Übersteigt der Wert einer 
Sicherheit den Betrag der gesicherten Verbindlichkeit 
(Übersicherung), wird eine Freigabe der Sicherheit ge-
prüft. Die Bewertung der Sicherheiten wird regelmäßig 
aktualisiert.

Der Sicherheitennehmer erwirbt bei Sicherheiten-
übertragungen das bedingte Sicherungseigentum. Bei 
Verpfändungen erwirbt der Sicherheitennehmer ein 
Pfandrecht und kann nicht frei über die verpfändeten 
Vermögenswerte verfügen. Sicherheiten können mit 
der Maßgabe einer bestimmten Zweckbestimmung 
hinterlegt werden. Die als Sicherheiten hinterlegten Ver-
mögenswerte können in einem geregelten Verfahren 
ausgetauscht werden, das gilt auch bei Vorliegen einer 
Wiederverwendungsbefugnis.

Für die Offenlegung werden Medianwerte der aufsichts-
rechlichen Quartalsmeldungen zu Grunde gelegt. Die 
Höhe der Belastung ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu 
konstant.

Template A – Belastete und unbelastete Vermögenswerte

Medianwerte 2017  
in Mio. EUR

Buchwert der 
 belasteten 

 Vermögenswerte

 Beizulegender 
 Zeitwert der 

 belasteten 
 Vermögenswerte

Buchwert der 
 unbelasteten 

 Vermögenswerte

Beizulegender 
 Zeitwert der 

 unbelasteten 
 Vermögenswerte

Summe Vermögenswerte 33.493  42.132  

 davon Eigenkapitalinstrumente 0 0 162 162

 davon Schuldverschreibungen 732 736 5.136 5.198

 davon sonstige Vermögenswerte 707  133  

Forderungen, nicht täglich fällig 32.060  32.461  
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Nachfolgend werden alle erhaltenen Sicherheiten 
dargestellt, welche nach den aktuell gültigen Bilanzie-
rungsgrundsätzen nicht in der Bilanz des Sicherheiten-
empfängers ausgewiesen werden. 

Template B – Erhaltene Sicherheiten und be-
gebene Schuldverschreibungen 
Der aufsichtsrechtlich geforderte Medianwert der beizu-
legenden Zeitwerte von belasteten sowie zur Belastung 
infrage kommenden erhaltenen Sicherheiten beträgt  
0 EUR. 

Template C – Belastete Vermögenswerte/in Anspruch genommene Sicherheiten und zugehörige Verbindlichkeiten

Medianwerte  
in Mio. EUR

Deckung der Verbindlichkeiten,  
Eventualverbindlichkeiten oder  

ausgeliehenen Wertpapiere

Vermögenswerte, erhaltene  
Sicherheiten und andere ausgegebene  

eigene Schuldtitel als belastete  
Pfandbriefe und ABS

Buchwert ausgewählter 
 Verbindlichkeiten 21.868 33.451

In Höhe der Differenz zwischen belasteten Vermögens-
werten und zugehörigen Verbindlichkeiten bestehen 
im Deckungsstock für Pfandbriefe entsprechende freie 
Refinanzierungspotenziale.
 

Verschuldung (Art. 451 CRR)

Die Ermittlung der Verschuldung und der Verschul-
dungsquote erfolgen nach den aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben. Treuhandpositionen gem. Art 429 Abs. 13 
CRR werden dabei nicht in Abzug gebracht.

Die Verfahren zur Überwachung des Risikos einer über-
mäßigen Verschuldung sind im internen Kontroll-  
und Risikomanagementsystem verankert. Das  interne 
Kontroll- und Risikomanagementsystem basiert auf 
einer schriftlich fixierten Ordnung, welche in der 
Risikostrategie und im Risikotragfähigkeitshandbuch 
beschrieben werden. Aus der Risikostrategie leiten sich 
die Anforderungen an die Limitierung von Kredit risiken 
ab. Die Geschäftsanweisungen präzisieren diese Anfor-
derungen. Zudem ist die DKB in das gruppenweite Risi-
komanagementsystem und somit in das Reporting des 
BayernLB-Konzerns eingebunden. Für die Dar stellung 
der Verfahren und Überwachung zur Limitierung der 
Verschuldung auf Teilportfolioebene sowie auf Kredit-
nehmerebene wird auf den Risiko- und Chancenbericht 
des Lageberichts der DKB verwiesen.

Die Verschuldungsquote belief sich zum Meldestichtag 
31. Dezember 2017 auf 3,49 %. Damit bleibt die  Ver-
schuldungsquote im Vergleich zum Vorjahr (3,48 %) 
annähernd gleich. Im Wesentlichen wurde dies durch 
eine Stärkung der Eigenkapitalbasis erreicht. Die gleich-
zeitige Aus weitung des Adressrisikos, welches ebenso 
mit der Geschäftsstrategie einhergeht, wurde durch die 
Stärkung der Eigenkapitalbasis überkompensiert. Weite-
re Einflussfaktoren aus der Wirtschafts- und Finanz lage 
sind im Wirtschaftsbericht des Lageberichtes darge-
stellt.
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Die nachfolgenden Tabellen erläutern zum Stichtag der 
Offenlegung die Zusammensetzung der Verschuldungs-
quote.

LRSum – Summarischer Vergleich zwischen Bilanzaktiva und der Gesamtrisikopositionsmessgröße

in Mio. EUR Positionswert

1 Summe der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögenswerte 77.259

2
Anpassung für Beteiligungen, die zu Bilanzierungszwecken konsolidiert werden, die jedoch nicht zum 
aufsichtlichen Konsolidierungskreis gehören 0

3

(Anpassung für Treuhandvermögen, das gemäß den geltenden Rechnungslegungsvorschriften in der 
Bilanz ausgewiesen wird, aber von der Gesamtrisikopositionsmessgröße gemäß Artikel 429 Absatz 13 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommen ist) 0

4 Anpassungen für derivative Finanzinstrumente 79

5 Anpassungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) 23

6
Anpassung für außerbilanzielle Geschäfte (d.h. Umwandlung der außerbilanziellen Geschäfte in 
 Kreditäquivalenzbeträge) 3.292

EU-6a
(Anpassung für Risikopositionen aus Intragruppenforderungen, die von der Gesamtrisikopositions-
messgröße gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommen sind) 0

EU-6b
(Anpassungen für Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
von der Gesamtrisikopositionsmessgröße ausgenommen sind) 0

7 Sonstige Anpassungen 151

8 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote 80.502
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LRCom – Einheitliches Offenlegungsschema für die Verschuldungsquote

 
 
in Mio. EUR

Risikopositionswerte 
der CRR-Verschul-

dungsquote 

Bilanzielle Risikopositionen (ausgenommen Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT))  

1
Bilanzwirksame Positionen (ohne Derivate, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) und Treuhand-
vermögen, jedoch einschließlich Sicherheiten) 77.090

2 (Aktiva, die zur Ermittlung des Kernkapitals abgezogen werden) –5

3
Summe der bilanziellen Risikopositionen (ohne Derivate, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 
(SFT) und Treuhandvermögen) (Summe der Zeilen 1 und 2) 77.085

Derivative Risikopositionen  

4
Wiederbeschaffungskosten für alle Derivatgeschäfte (d. h. bereinigt um anrechenbare, in bar erhaltene 
Nachschüsse) 32

5
Aufschläge für den potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert in Bezug auf alle Derivatgeschäfte 
(Marktbewertungsmethode) 47

EU-5a Risikopositionswert gemäß Ursprungsrisikomethode 0

6
Hinzugerechneter Betrag von gestellten Sicherheiten für Derivatgeschäfte, wenn diese gemäß den 
geltenden Rechnungslegungsvorschriften von den Bilanzaktiva abgezogen werden 0

7 (Abzug bei in bar erhaltenen Nachschüssen in Derivatgeschäften) 0

8
(Ausgenommene Risikopositionen aus für Kunden über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei (QCCP) 
abgerechnete Geschäfte) 0

9 Bereinigter effektiver Nominalwert von geschriebenen Kreditderivaten 0

10
(Bereinigte Aufrechnungen des effektiven Nominalwerts und Zuschlagsabzüge für ausgestellte  
Kreditderivate) 0

11 Derivative Risikopositionen insgesamt (Summe der Zeilen 4 bis 10) 79

Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)  

12
Brutto-Aktiva aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT; ohne Anerkennung von Netting),  
nach Bereinigung um als Verkauf verbuchte Geschäfte 23

13
(Aufgerechnete Beträge von Barverbindlichkeiten und -forderungen aus Brutto-Aktiva aus Wertpapier-
finanzierungsgeschäften (SFT)) 0

14 Aufschlag auf das Gegenparteiausfallrisiko aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) 23

EU-14a
Ausnahme für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT): Aufschlag auf das Gegenparteiausfallrisiko 
gemäß Artikel 429b Absatz 4 und Artikel 222 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 0

15 Risikopositionen aus als Agent getätigten Geschäften 0

EU-15a
(Ausgenommene Risikopositionen aus für Kunden über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei (QCCP) 
abgerechnete Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT)) 0

16
Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften insgesamt  
(Summe der Zeilen 12 bis 15a) 46
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LRCom – Einheitliches Offenlegungsschema für die Verschuldungsquote

 
 
in Mio. EUR

Risikopositionswerte 
der CRR-Verschul-

dungsquote 

Andere außerbilanzielle Risikopositionen  

17 Außerbilanzielle Risikopositionen zum Bruttonominalwert 18.812

18 (Anpassungen für die Umrechnung in Kreditäquivalenzbeträge) –15.520

19 Andere außerbilanzielle Risikopositionen (Summe der Zeilen 17 und 18) 3.292

Gemäß Artikel 429 Absätze 7 und 14 CRR ausgenommene Risikopositionen  
(bilanziell und  außerbilanziell)  

EU-19a
(Gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommene gruppeninterne 
 Risikopositionen (Einzelbasis) (bilanziell und außerbilanziell)) 0

EU-19b
(Gemäß Artikel 429 Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommene Risikopositionen 
(bilanziell und außerbilanziell)) 0

Eigenkapital und Gesamtrisikopositionen  

20 Kernkapital 2.811

21
Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote  
(Summe der Zeilen 3, 11, 16, 19, EU-19a und EU-19b) 80.502

Verschuldungsquote  

22 Verschuldungsquote
                                                    

3,49   

Anwendung von Übergangsbestimmungen und Wert ausgebuchter Treuhandpositionen  

EU-23 Anwendung von Übergangsbestimmungen für die Definition der Kapitalmessgröße Nein

EU-24
Wert ausgebuchter Treuhandpositionen gemäß Artikel 429 Absatz 13 der Verordnung (EU)  
Nr. 575/2013 0
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LRSpl – Aufschlüsselung von bilanziellen Risikopositionen (ohne Derivate, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) 
und ausgenommenen Risikopositionen)

 
 
in Mio. EUR

Risikopositionswerte 
der CRR-Verschul-

dungsquote

EU-1
Bilanzielle Risikopositionen insgesamt (ohne Derivate, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT),  
und ausgenommene Risikopositionen), davon: 77.090

EU-2  Risikopositionen des Handelsbuchs 0

EU-3  Risikopositionen des Anlagebuchs, davon: 77.090

EU-4   Gedeckte Schuldverschreibungen 768

EU-5   Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten behandelt werden 18.768

EU-6

   Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multilateralen Ent-
wicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffentlichen Stellen, die NICHT wie 
Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten behandelt werden 10.349

EU-7   Institute 2.168

EU-8   Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert 20.894

EU-9   Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 5.849

EU-10   Unternehmen 17.456

EU-11   Ausgefallene Positionen 624

EU-12
   Andere Forderungsklassen (z. B. Beteiligungspositionen, Verbriefungs-Risikopositionen  

und sonstige Aktiva, die keine Kreditverpflichtungen sind) 215
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Abkürzungsverzeichnis

 

Abkürzung Bezeichnung

ABS asset-backed security/forderungsbesichertes Wertpapier

ALCO Asset Liability Comittee

Art Artikel

BayernLB Bayerische Landesbank

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

CRD IV Capital Requirements Directive 

CRR Capital Requirements Regulation (EU(VO) 575/2013)

DKB Deutsche Kreditbank AG

EK Eigenkapital

EWR Europäischer Wirtschaftsraum

HGB Handelsgesetzbuch

IFRS International Financial Reporting Standards

IRBA Auf internen Beurteilungen basierender Ansatz

KDG Kündigung

KSA Kreditrisiko-Standardansatz

KWG Kreditwesengesetz

MaRisk Mindestanforderungen an das Risikomanagement

PortWB Portfoliowertberichtigungen

RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG

SKG SKG BANK AG

SR Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH

VaR Value-at-Risk
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